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Eltern-Kind-Entfremdung stellt für die davon
betroffenen Kinder und Jugendlichen eine
schwerwiegende Beeinträchtigung ihres psy-
chischen Wohlbefindens und eine schwere
Belastung für eine ausgeglichene sozial-emo-
tionalen Entwicklung dar, die ihr seelisches
Wohl gefährden kann (§ 1666 BGB). Sie ist
gleichzeitig eine Verletzung der Rechte des
Kindes und beider Elternpersonen auf unge-
hinderten Kontakt (§§ 1626, 1684 BGB) so-
wie des Rechtes von Kindern und Jugend-
lichen auf die Förderung ihrer Entwicklung zu
selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten (§ 1
SGB VIII). Jugendämter, Familienberatungs-
stellen und Familiengerichte stehen bei dro-
hender oder eingetretener Eltern-Kind-Ent-
fremdung im Zusammenhang elterlicher
Trennungen in der Pflicht, bindungserhaltend
und konfliktreduzierend einzugreifen (§ 18

SGB VIII, §§ 156, 157 FamFG). Der Jugend-
hilfe und dem Familiengericht stehen dazu
bereits jetzt eine Reihe von Instrumenten für
eine wirksame Intervention zur Verfügung.
Die Bereitschaft, proaktiv zu handeln, und
das Zusammenwirken aller drei Institutionen
ist dabei entscheidend für den Erfolg. Zur
Prävention von Bindungsabbrüchen und psy-
chischer Entfremdung zwischen Kindern und
Eltern im Kontext elterlicher Trennungen
bedarf es vonseiten des Gesetzgebers der
bewussten Förderung anteiliger Betreuung
durch beide Eltern, der Ausformulierung der
klaren normativen Erwartung an Trennungs-
eltern, sich bindungsfürsorglich (Temizyürek,
2014/2018) zu verhalten sowie der Erweite-
rung der Möglichkeiten, streitende Eltern zur
Teilnahme an psychologischer Beratung und
Mediation zu verpflichten. Die nachfolgen-
den Ausführungen beziehen sich nicht auf
solche Fälle, in denen die Trennung der Eltern
nachweislich auf Umständen beruht, die ei-
nen Umgang zum Wohle des Kindes aus-
schließen (z.B. Erleben und Miterleben häusli-
cher Gewalt, herabwürdigendes Verhalten
gegenüber dem Kind durch den umgangs-
berechtigten Elternteil etc.).

1. Eltern-Kind-Entfremdung im
Kontext elterlicher Trennungen –
Begriffsdefinition und Eingren-
zung des Gegenstandes

Die Verwendung des Begriffs „Eltern-Kind-
Entfremdung“1 bedarf zunächst der termino-
logischen Einordnung.

Unter dem Begriff „Eltern-Kind-Entfremdung“
wird in diesem Beitrag der Kontaktverlust und
die emotionale Entfremdung von Kindern und
Jugendlichen gegenüber einem ihrer beiden
Eltern im Kontext elterlicher Trennungen ver-
standen. Mit dem Begriff „Kind“ werden also
Minderjährige – in der Terminologie des SGB
VIII Kinder und Jugendliche (§ 7 Abs. 1 Nr. 1
und 2) – erfasst.

Dabei lassen sich mindestens drei Formen
von Eltern-Kind-Entfremdung unterscheiden:

Dr. phil. habil. Menno Baumann ist Professor für Inten-
sivpädagogik an der Fliedner-Fachhochschule Düsseldorf
und leitet als Referent, Fachberater und Sachverständiger
(zertifiziert für pädagogisch-psychologische Fragestellun-
gen des Familienrechts DIN EN ISO / IEC 17024) das Be-
ratungsbüro „Zentrum für pädagogisches Verstehen“ in
Oldenburg.
Dr. Charlotte Michel-Biegel ist Erziehungswissenschaft-
lerin (promoviert in pädagogischer Psychologie) und Di-
plom-Sozialarbeiterin sowie Gutachterin und Verfahrens-
beiständin in Kindschaftssachen mit jahrzehntelanger
Praxiserfahrung. Sie bietet Fortbildungen für Beratungs-
stellen, Jugendämter und Familiengerichte an, ist Autorin
(„Die Luft brennt“, Kern Verlag) und ehrenamtlich als
Vorständin im Verband für Getrennterziehen – Papa Ma-
ma Auch aktiv.

Dr. Stefan Rücker ist Diplom-Psychologe, Kinderpsy-
chologe und Leiter der Forschungsgruppe PETRA sowie
Leiter der Arbeitsgruppe Kindeswohl an der Universität
Bremen. Er hat eine Praxis für Paarberatung, Media-
tion, arbeitet mit Kindern und Jugendlichen und ist be-
kannt durch die wissenschaftliche Durchführung bun-
desweiter Studien zu Kindeswohl und Umgangsrecht.
Dazu ist er Autor, Berater und Experte in TV und Me-
dien, bietet Fortbildungen und Initiativen in Politik und
Justiz in Deutschland und Österreich zum Kinder-
schutz.
Dr. phil. Dipl. Soz. Arb. Marc Serafin ist Sozialwissen-
schaftler und leitet das Jugendamt der Stadt Sankt Augus-
tin (bei Bonn). Er ist Initiator des Arbeitskreises „Eltern-
schaft nach Trennung und Scheidung“ im Rhein-Sieg-Kreis
und Lehrbeauftragter im Fach Methoden der Sozialen Ar-
beit am Standort Köln des Fachbereichs Sozialwesen der
Kath. Hochschule NRW.
Prof. Dr. Dr. h.c. Reinhard Wiesner ist Rechtswissenschaft-
ler und „Vater“ des SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), er
ist Ministerialrat a.D. und war bis zu seinem Ruhestand
2010 Leiter des Referats Rechtsfragen der Kinder- und Ju-
gendhilfe im Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend, Berlin. Er ist (Mit-)Herausgeber des
„Wiesner“, des Kommentars zum SGB VIII – Kinder- und
Jugendhilfe – 6. Aufl. 2022 und Mitherausgeber des
Handbuchs Münder/Wiesner, Kinder- und Jugendhilfe-
recht sowie Vorsitzender der Ständigen Fachkonferenz 1
„Grundsatzfragen der Kinder- und Jugendhilfe“ des Deut-
schen Instituts für Jugendhilfe und Familienrecht (DIJuF).
Die Autor*innen danken Frau Dr. Katrin Lack, Richterin am
AG Frankfurt am Main, Familiengericht, und Lehrbeauf-
tragte am Fachbereich Rechtswissenschaft der Johann-
Wolfgang-Goethe-Universität, für ihre kritische Durchsicht
und wertvollen Hinweise.

1 Die Verwendung des Begriffs geht ursprünglich auf
den US-amerikanischen Kinderpsychiater Richard
A. Gardner zurück, der 1985 den Begriff „Parental
Alienation Syndrom (PAS)“ für das auffällige Verhal-
ten von Kindern prägte, die nach einer Elterntren-
nung ohne einen ersichtlichen Grund den Kontakt zu
einem ihrer beiden vertrauten Eltern abzulehnen be-
gannen. Sein gleichnamiges Buch „Das elterliche
Entfremdungssyndrom“ erschien erstmals 2002 in
deutscher Übersetzung (Gardner, 2002). Gardner
stieß damit als einer der ersten die wissenschaftliche
Reflexion über das Phänomen an.
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1. Verhinderte Bindungsentwicklung zu ei-
nem der beiden Elternpersonen aufgrund
der Trennung der Eltern vor oder kurz
nach der Geburt ohne fortbestehende Be-
treuungsanteile der zweiten Elternperson.

2. Kontaktverlust und Fremdheitsentwicklung
aufgrund der Behinderung des Eltern-Kind-
Kontaktes durch eine der beiden Elternper-
sonen und/oder durch Passivität und
Rückzug der zweiten Elternperson aus der
Beziehung zum Kind.

3. Kontaktverlust i.V.m. der Herausbildung
von „kindlicher Kontaktablehnung“ als
psychische Reaktionsbildung der betroffe-
nen Kinder und Jugendlichen auf die Be-
ziehungsdynamik der Elterntrennung.

Für Form Nr. 1 ist ein fehlender Beziehungs-
und Bindungsaufbau zu einem der beiden El-
tern von Anfang an kennzeichnend.

Bei den Formen Nr. 2 und Nr. 3 ist von Kindern
und Jugendlichen die Rede, die zuvor familiäre
Verbundenheit und vertraute emotionale Nähe
zu beiden Elternpersonen erlebt und empfun-
den haben. Im Zuge der Trennung ihrer Eltern
gehen bei ihnen der Kontakt und die Fort-
führung einer gelebten Eltern-Kind-Beziehung
mangels bindungsfürsorglichen elterlichen Ver-
haltens zu einem ihrer beiden Elternteile ver-
loren. Für Form Nr. 3 ist kennzeichnend, dass
nicht allein der Kontakt zur vorher vertrauten
zweiten Elternperson unterbrochen ist, sondern
die betroffenen Kinder und Jugendlichen begin-
nen, dieser gegenüber subjektiv empfundene
Fremdheitsgefühle und aktiv kontaktablehnen-
des Verhalten zu zeigen. Insbesondere Form
Nr. 3 ist, unter der Maßgabe der Einbeziehung
der kindlichen Willensäußerung, häufig ein be-
sonders kontroverser Gegenstand familien-
gerichtlicher Verfahren.

Keine Statistik weist bisher die genaue Anzahl
der Fälle von Eltern-Kind-Entfremdung aus, was
angesichts des prozesshaften Geschehens auch
kaum möglich ist. Gleichwohl ist das Phänomen
bei den Trennungsfamilien, unter den Verwand-
ten und Freunden der Trennungseltern sowie
bei Familienberatungsstellen, Jugendämtern, Fa-
miliengerichten und psychologischen Sachver-
ständigen aus eigener Fallerfahrung gut be-
kannt. Anhand verfügbarer Kennzahlen kann
eine vorsichtige Annäherung an die Größenord-
nung vorgenommen werden:

Die Anzahl der Scheidungen mit p.a. rd.
123.000 minderjährigen Kindern befindet sich
mit einem Anteil von 38 % an den geschlosse-
nen Ehen historisch zwar auf einem zuletzt
gesunkenen Stand (Statistisches Bundesamt,
2020a); gleichzeitig ist allerdings die Zahl der
Trennungen der deutlich gestiegenen Anzahl
unverheirateter Elternpaare mit minderjährigen
Kindern zu berücksichtigen. Wie groß die
Gruppe der betroffenen Kinder ist, lässt sich
aufgrund von Einschränkungen in der statisti-
schen Erfassung nicht verheirateter Eltern le-

diglich approximieren. Im Jahr 2020 wurden in
Deutschland rd. 773.000 Lebendgeborene re-
gistriert. Etwa ein Drittel der Neugeborenen
war mit nicht verheirateten Eltern verbunden
(Statistisches Bundesamt, 2020b). Dies sind
rd. 260.000 Kinder. Schließlich gibt es auch
verheiratete Elternpaare, die sich trennen, aber
sich nicht scheiden lassen. Wenn unterstellt
werden darf, dass die Trennungsquote min-
destens ebenso hoch ist wie die Scheidungs-
quote (38 %), dann werden sich in den nächs-
ten Jahren bei rd. 100.000 Kindern jährlich die
unverheirateten Eltern trennen. Konservativ
gerechnet ergibt dies, dass sich in Deutschland
jedes Jahr die Eltern von rd. 220.000 minder-
jährigen Kindern dazu entscheiden, ihre Paar-
beziehung durch Trennung oder Scheidung
aufzulösen.

Nicht alle Trennungsfamilien geraten in Streit
über die Beziehung zu ihren Kindern. Zur In-
anspruchnahme und dem Wirkungserfolg der
Beratung und Intervention i.R.d. §§ 17 und
18 SGB VIII gibt es aber keine gesicherten
Erkenntnisse. Ist die Beziehungsdynamik der
Trennungsfamilie anhaltend kontakteinschrän-
kend und konflikthaft, dann führt dies bei aus-
bleibender oder falscher Intervention häufig
zu fortschreitender psychischer Entfremdung
und einem dauerhaften Kontaktabbruch zwi-
schen den betroffenen Eltern und Kindern.

Im Zuge des biografischen Umbruchs, der mit
elterlichen Trennungen verbunden ist, kommt
es in der Bundesrepublik Deutschland statis-
tisch derzeit bei etwa einem Drittel aller Tren-
nungsfamilien zu einem Kontaktverlust der
Kinder zu einem ihrer beiden Eltern, in der
ganz überwiegenden Zahl zu den Vätern,
aber auch zu einem Teil der Mütter (BMFSFJ
– Wiss. Beirat für Familienfragen, 2021; Se-
rafin, 2019; Geissler et al., 2018; Haumann,
2017). Verloren geht der Kontakt der Kinder
und Jugendlichen dabei auch zu vielen ihrer
Großeltern und weiteren Familienmitgliedern.
Wie viele Kinder und Jugendliche dabei mani-
feste Bindungsabbrüche und tief greifende
psychische Entfremdungsprozesse durch-
leben, ist statistisch bisher nicht präzise erho-
ben. Es kann allerdings vermutet werden,
dass diese Anzahl beachtlich ist.

Eltern-Kind-Entfremdung wird in diesem Bei-
trag also zunächst einmal grundlegend als
beobachtbares Phänomen in der Eltern-Kind-
Beziehung und im Verhalten des Kindes be-
trachtet, welches keine automatische Aus-
sage über lineare Ursachen, Beweggründe
der Beteiligten oder Schuldzuweisungen zu-
lässt. Vielmehr müssen die unterschiedlichen
Dynamiken dieser besonderen Form familiä-
rer Interaktions- und Kommunikationsstö-
rung genau identifiziert und durch die helfen-
den Systeme bearbeitet werden.

2. Eltern-Kind-Entfremdung
als dynamischer Beziehungs-
und Loyalitätskonflikt

Eltern-Kind-Entfremdung ist letztlich ein Pro-
zess, also ein Geschehen, das ausschließlich
prozessual verstanden werden kann. Das be-
deutet, es kann nicht einfach von einem „liegt
vor“ vs. „liegt nicht vor“ betrachtet und mit-
tels Checklisten abgearbeitet werden, sondern
es gibt Phasen der Übergänge, der Anbahnung
und der Zementierung, die jeweils eigenständi-
ge Muster aufweisen. Verhaltensweisen von
Eltern oder auch von Vertreter*innen des pro-
fessionellen Hilfe- und Erziehungssystems, wel-
che hindernd in die Bindungsentwicklung zu
einer der Elternpersonen hineingreifen, müssen
sogar als häufiges familiendynamisches Phäno-
men auch jenseits von elterlicher Trennung be-
trachtet werden, dass über den hier betrachte-
ten Kontext weit hinausreicht (vgl. Baker &
Chambers, 2011; Baumann & Bolz, 2021).

Die besondere Spannung bei Eltern-Kind-Ent-
fremdungen, bei denen es schließlich zu Kon-
taktschwierigkeiten bis hin zum vollständigen
Bindungsabbruch des Kindes gegenüber ei-
nem seiner beiden Elternpersonen kommt,
liegt nun darin, dass das Kind auf die Span-
nung zwischen den Eltern mit verschiedenen
Verhaltensweisen reagiert, die sich prototy-
pisch beschreiben lassen (Baumann & Bolz,
2021; Behrend, 2009; Jopt, 2002).

Im deutschsprachigen Raum haben Uwe Jopt
und Katharina Behrend zum Verständnis der
psychologischen Zusammenhänge beim Auf-
treten von „kindlicher Kontaktablehnung“
bei elterlichen Trennungen ein Analysemodell
vorgelegt, das eine differenzierte Betrachtung
und Einbeziehung der unterschiedlichen zu-
sammenwirkenden Faktoren ermöglicht.

Je nach Typologie sind die Konfliktspannung
zwischen den Eltern, die passive oder aktive
Instrumentalisierung des Kindes durch einen
der beiden Eltern oder persönliche Kränkun-
gen des Selbstwertgefühls des Kindes auch
aus aktuellen Interaktions-Erfahrungen mit
der abgelehnten Elternperson im Zuge der El-
terntrennung vorrangig ursächlich, wobei sich
auch alle drei Ursachenfelder überschneiden
können.

Je nach Ursache variiert die Verhaltensreaktion
der Kinder zwischen situativer Meidung des
Konfliktfeldes (Typ 1), Parteinahme für eine
der Elternpersonen (in der Konstellation des
Residenzmodells meist für die hauptbetreuende
der beiden Elternpersonen), verknüpft mit Ab-
wertung der anderen Elternperson (Typ 2) oder
einer Kontaktmeidung aufgrund empfundener
Kränkungen durch vom Kind als unachtsam
ihm gegenüber wahrgenommene Verhaltens-
weisen seitens der abgelehnten Elternperson
(Typ 3) (Behrend, 2009, 2013)
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Als zentrales Strukturmerkmal beim Auftreten
von kindlicher Kontaktablehnung lässt sich die
intensive Einbeziehung des Kindes in den el-
terlichen Trennungskonflikt ausmachen. Das
Kind gerät dadurch unter einen stark belasten-
den Loyalitätsdruck, der in ihm ein hohes Maß
an Stress auslöst.

Familiendynamisch betrachtet, besteht die mit
dieser Konstellation einhergehende Loyalitäts-
spannung bzw. implizit aufgebaute Loyalitäts-
verpflichtung für das Kind oft zunächst beiden
Eltern gegenüber. Einhergehend mit der Kon-
taktablehnung wird die Loyalitätsverpflichtung
seitens des Kindes später nur noch der nicht
entfremdeten Elternperson gegenüber emp-
funden.

Dabei können mindestens sechs Dynamiken
von Loyalitätskonflikten unterschieden wer-
den:

Ausweichen von Konflikten: Die Spannungen
zwischen den Eltern werden vor dem Kind
ausgetragen oder das Kind wird zum Gegen-
stand der Konflikte. In dem Versuch, diesen
für das Kind hochproblematischen und belas-
tenden Situationen auszuweichen, meidet das
Kind alles, was mit einer Elternperson zu tun
hat (inklusive des eigenen Kontaktes), in der
Hoffnung, hierdurch weniger Druck aus-
gesetzt zu werden (vgl. Behrend, 2009; Bau-
mann & Bolz, 2021).

Loyalität als Entscheidung: (Mindestens) Ein
Elternteil suggeriert, dass eine gute Bezie-
hung zu ihm eine Entscheidung gegen die
andere Elternperson verlangt. Dieses wird sel-

ten offen ausgesprochen, sondern vielmehr
durch unbewusste Inszenierungen verdeut-
licht (Baumann & Bolz, 2021).

Loyalität infolge von Instrumentalisierung:
Das Kind wird durch einen oder beide Eltern-
teile gezielt gegen den jeweils anderen auf-
gebracht und somit quasi zu einer „Waffe“ in
der zerrütteten Beziehung zwischen den El-
tern. Quasi jede Lebensäußerung des Kindes
wird gegen die andere Elternperson gerichtet
interpretiert (Behrend, 2009; Koch & Reinke,
2019).

Loyalität als Schutzauftrag: Das Kind spürt ei-
ne starke Diskrepanz im „Kräfteverhältnis“ der
Eltern oder sieht einen Elternteil als besonders
verwundbar an und verpflichtet sich quasi,
diesem den Rücken zu stärken und durch sei-
ne Loyalität vor dem anderen zu schützen.
Dieses kann sowohl natürlich entspringen,
wenn es der realen Konfliktsituation entspricht
(z.B. bei sehr unterschiedlichem Leiden unter
der Trennung), kann aber auch (teils unbe-
wusst) aktiv inszeniert werden. In diesen Kon-
stellationen überfordert das Kind sich selbst
durch eine hohe Verantwortungsübernahme,
die beinhaltet, den anderen Elternteil zu ne-
gieren (Baumann & Bolz, 2021).

Loyalität und familiäre Rollen: Das Kind hat
in der Familie (i.d.R. schon vor der Trennung
oder unmittelbar in der akuten Trennungspha-
se) eine feste Rolle eingenommen, die es nach
der Trennung bzw. der Neusortierung des Be-
ziehungsnetzes (Jopt, 2002) nicht aufzugeben
bereit ist. Somit entsteht ein Kampf um den

Erhalt der bisher Sicherheit gebenden Struktur,
wobei der Übergang in eine neue Familien-
konstellation eben nicht gelingt (Bolz, Albers
& Baumann, 2019).

Loyalität als Verteidigung der Identität: Das
Kind sieht für sich Merkmale, Eigenschaften
oder Interessen, die es mit einem Elternteil
besonders verbindet, vom anderen Elternteil
aber stark abgelehnt werden. Dies kann
Aspekte betreffen, die das Kind selbst positiv,
neutral, aber auch negativ bewertet. Für die
Entwicklung des Kindes bedeutet das nun
aber, dass es sich nicht mehr unabhängig von
diesen Aspekten entwickeln kann und sich
entweder übermäßig stark identifiziert oder
aber gegen diese von der anderen Elternper-
son (ob zu Recht oder nicht) abgelehnten
Merkmale oder Eigenschaften wenden muss
(Baumann & Bolz, 2021).

Allen diesen Konstellationen ist gemein, dass
das Kind in eine Überforderungssituation ge-
langen kann, die sich zu einem Teufelskreis
entwickelt. Das Kind bezieht i.d.R. die Dyna-
mik der Loyalitätsspannung auf sich und er-
lebt diese als „Entwertung“. Durch die Tren-
nung der Eltern selbst (vorausgesetzt, diese
erfolgt mit einer eindeutigen Positionierung
des Lebensmittelpunktes), durch die schei-
ternde Reorganisation der innerfamiliären
Bindungsbeziehungen, durch die Verände-
rungen im erweiterten Netzwerk der Familie
(Entfremdung betrifft fast nie nur den einen
Elternteil, sondern regelmäßig dessen Teil des
Netzwerkes) und schließlich durch die Eltern-
Kind-Entfremdung und die damit einher-
gehenden Kontakt- und Beziehungsproble-
matiken erlebt das Kind einen Abbruch von
Beziehungen und einen Ausschluss aus der
bisher schützenden Struktur der Gemein-
schaft, die ja nun offenkundig auf der Paar-
ebene nicht mehr Bestand hat. Und ein drit-
ter Faktor kommt hinzu: Das Kind erlebt eine
Dehumanisierung dieser Verlusterfahrung, da
es spürt, dass für seine eigenen Gefühle, die
es im Kontext der Trennung erlebt, kein Platz
ist und diese sogar „falsch“ sein müssen.
Wenn das Kind z.B. spürt, dass seine begeis-
terten Erzählungen von einem Ausflug mit
der Elternperson A dazu führen, dass die El-
ternperson B ruhig, zurückgezogen und trau-
rig wird, lernt das Kind, dass seine Gefühle
zur Elternperson A verletzend wirken und
deshalb nicht sein dürfen. Gleichzeitig erle-
ben viele Kinder, dass Situationen, die sie
traurig machen (z.B. ein ausgefallener Kon-
takt) eine der Elternperson freuen oder er-
leichtern, was wiederum eine Verunsicherung
bedeutet, weil das Kind seine eigenen Emo-
tionen vollkommen konträr gespiegelt be-
kommt.

Diese drei Aspekte – Entwertung, Abbruch von
Bindung/Ausschluss aus Gemeinschaft sowie
die Dehumanisierung von Verlusterfahrungen
– entsprechen nach einem Modell der US-

Abb. 1: Typologie der Umgangsverweigerung.
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amerikanischen Psychiater Hardy und Laszloffy
(2006) dem Erleben, das auch Kinder durch-
leben, die aktive Erfahrungen von Gewalt und
Misshandlung machen. Der Teufelskreis, der
dabei entsteht, ist nun, dass diese Erfahrungen
beim Kind zu starken emotionalen Spannun-
gen führen, die aber innerhalb der Entfrem-
dungsdynamik nicht selten als Beweis dafür
interpretiert werden, wie schädlich/belastend
z.B. die andere Elternperson agiert oder sich
die Kontakte und die mit dieser Elternperson
gemeinsam verbrachte Zeit auswirken (vgl.
Abb. 2). Die schwierigste Kontextvariable der
Eltern-Kind-Entfremdungsdynamik ist also der
Teufelskreis, in dem das Kind keine Reaktions-
weise mehr zur Verfügung hat, um der Spirale
selbstständig zu entkommen, sondern mit je-
dem Versuch, der Loyalitätsspannung zu ent-
kommen, den Prozess zwischen den Eltern nur
noch verstärkt. Die einsetzende Kontaktver-
weigerung bis hin zum vollständigen Bindungs-
abbruch scheinen dabei oft die einzige Lösung
zu sein – wenn auch dieser Prozess längst nicht
immer bewusst gewählt wird.

Diese Dynamik steigert sich sukzessive, bis
ein Kontakt des Kindes zu beiden Eltern nicht
mehr möglich erscheint. Zusammenfassend
lässt sich dieser Prozess also als eine tief grei-
fende Störung der innerfamiliären Beziehun-
gen beschreiben, der aber längst nicht nur
zwischen dem Kind und der betroffenen
Elternperson stattfindet, sondern die Bezie-
hungsstörung ist auf allen Ebenen – zwischen
den Eltern sowieso, aber auch als tief greifen-
de Beziehungsstörung des Kindes zu der El-
ternperson, die die Entfremdung vorantreibt
und mitgestaltet und greift bis in die Ge-
schwister-, Großeltern- und weiteren Ver-
wandtschaftsbeziehungen hinein (Boegers-
hausen & Bierganns, 2020; Hermes, 2019).

3. Die psychosozialen
Auswirkungen von Eltern-
Kind-Entfremdung

Für die betroffenen Kinder und ihre Eltern sind
mit der Entfremdung schwerwiegende Folge-
wirkungen verbunden. Die Kinder verneinen
eine ihrer zentralen Bindungspersonen, mit der
sie über Herkunft und primäre Sozialisation
verbunden sind, mit nachhaltig negativen Wir-
kungen auf ihre eigene Persönlichkeitsent-
wicklung (Napp-Peters, 1995, S. 140–145;
Grossmann & Grossmann, 2014). Bei den ab-
gewiesenen Elternpersonen führt die familiäre
Ausgrenzungserfahrung oft zu tiefer emotio-
naler Erschütterung, zu Depressionen und psy-
chosomatischen Erkrankungen bis hin zum
Verlust der Arbeitsfähigkeit. Die betreuenden
Elternpersonen verbleiben mit den gemein-
samen Kindern in einer unaufgelösten innerfa-
miliären Beziehungsstörung. Sie leben häufig
ein hochgradig asymmetrisches Alleinerziehen-
den-Lebensmodell oder verfolgen eine radikale
Orientierung auf ein „Normal“-Familienmodell

mit einem neuen Partner/einer neuen Part-
nerin unter Ausschluss der zweiten Elternper-
son – in beiden Fällen mit hochbelastenden
psychosozialen Folgen (Napp-Peters, 1995,
S. 112–137; Franz & Thielen, 2019, S. 14–19).

Mit Blick auf psychische Belastungen und Er-
krankungen geht die psychologische For-
schung von einem bio-psycho-sozialen Entste-
hungsmodell aus (vgl. WHO, 2001). Bereits
angeborene, genetische Faktoren, wie die In-
telligenz und das Temperament sowie zum
Teil angeborene Faktoren, wie die Resilienz
(seelische Widerstandskraft) haben Einfluss
(vgl. Masten & Andrew, 2018). Dies erklärt
partiell, aus welchem Grund manche Kinder
trotz widriger Lebensbedingungen psychisch
gesund heranwachsen, während andere Kin-
der in belastenden Lebenssituationen dekom-
pensieren (Vulnerabilität).

Für eine gesunde sozial-emotionale Entwick-
lung von Kindern ist entscheidend, dass die An-
zahl, das Ausmaß und die Dauer der Stressoren
die Bewältigungsmöglichkeiten nicht überstei-
gen. Eine Balance zwischen Belastungen und
Coping-Strategien schützt vor Entwicklungs-
abweichungen und fördert die seelische Wider-
standskraft von Kindern (vgl. Lengua et al.,
1999). Fehlen belasteten Kindern jedoch aus-
gleichende Schutzfaktoren, beispielsweise eine
feinfühlige Unterstützung bei der Emotions-
regulation sowie Selbstwirksamkeits- und siche-
re Bindungserfahrungen, und liegen gleichzeitig
psychosoziale Stressoren, wie elterliche Konflik-
te (vgl. Rücker, 2019a) und der Verlust einer
liebevollen Bezugsperson, vor, dann scheitern
Kinder an der Bewältigung alterstypischer Ent-
wicklungsaufgaben mit negativen Folgen für
ihre sozial-emotionale Entwicklung (vgl. Miral-
les, Godoy & Hidalgo, 2021).

Die Entfremdung des Kindes von einer seiner
beiden Elternpersonen stellt dabei nicht einen
einzelnen Risikofaktor dar, sondern bildet im
Verbund mit einer Kaskade u.a. auch an bio-
chemischen Reaktionen die pathologische
Grundlage für z.T. schwere Persönlichkeits-
störungen und psychische Erkrankungen (vgl.
Katz, Sprang & Cooke, 2011). Die im Vorweg
der Entfremdung vielfach beobachtbaren
massiven Konflikte auf der Elternebene sowie
der Verlust einer nahestehenden Bindungs-
und Bezugsperson führen bei betroffenen
Kindern zu deutlicher Überforderung mit ei-
nem signifikanten Anstieg im Plasma-Corti-
sol. Biologisch befinden sich die Kinder in ei-
nem Zustand anhaltenden Stresses (vgl. Egle
et al., 2016). Dauerhaft erhöhte Plasma-Cor-
tisol-Spiegel wirken jedoch neurotoxisch. Auf
empfindlichem Wege stören sie die Synapto-
genese, d.h. die Entwicklung der neuronalen
Netzwerke im sich entwickelnden Gehirn, die
das Erleben, Verhalten und Handeln modulie-
ren (Ellis & Del Giudice, 2014). Auf neurona-
ler, endokrinologischer und immunologischer
Ebene entstehen Entwicklungsabweichungen,
welche die Affektregulation und das Selbst-
wertgefühl beeinträchtigen (vgl. Kruse &
Ladwig, 2017).

Diese Abweichungen korrespondieren stark
mit den bei Depression und posttraumatischen
Belastungsstörungen beschriebenen Befunden:
eine limbische Hyperreagibilität (starke innere
Erregung und Unruhe) und ein verringertes
Hippocampus-Volumen (Gedächtnis) (Dann-
lowski et al., 2012).

Elternpersonen, die eine Entfremdung aktiv
vorantreiben oder zumindest billigend (unter-
stützend) in Kauf nehmen, unterliegen dabei
häufig der Fehlannahme, dass die aufgezeig-
ten Zusammenhänge eher für ältere Kinder

Abb. 2: Kreislauf der Gewalt.
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gelten, da die ganz Kleinen von den Span-
nungen und dem Verlust der entfremdeten
Elternperson noch nichts „mitkriegen“. Diese
Annahme erweist sich allerdings als falsch.
Zwar gilt mit Blick auf das Phänomen der in-
fantilen Amnesie, dass sich die meisten Men-
schen in späteren Lebensphasen nicht an
Ereignisse erinnern, die vor dem dritten Le-
bensjahr stattgefunden haben (vgl. Pinel,
Barnes & Pauli, 2018). Kleinstkinder gehen
jedoch bereits in den ersten Lebensmonaten
Bindungen zu mehr als einer Bezugsperson
ein. Dies bedeutet, dass bereits früh auch zu
der Elternperson, die beispielsweise haupt-
beruflich tätig und damit zeitlich weniger re-
sponsiv als die hauptsächlich betreuende Be-
zugsperson ist, eine enge Bindung entstehen
kann (vgl. Harman, Kruk & Hines, 2018). Die
Bindungsforschung zeigt, dass eine wenige
Wochen andauernde Unterbrechung des
Kontakts zwischen dem Kind und seinen pri-
mären Bezugspersonen erhebliche Irritationen
mit den beschriebenen biologischen Folgen
auslösen kann (vgl. Ziegenhain & Gloger-Tip-
pelt, 2013). Wenngleich sich von Entfrem-
dung betroffene Klein(st)kinder später nicht
mehr an die entfremdete Elternperson erin-
nern können, hat der Bindungs- und Bezie-
hungsabriss biologische Konsequenzen mit
empfindlichen Auswirkungen auf die Ent-
wicklung (vgl. Kopystynski et al., 2017).

Solche stress-induzierten, physiologischen
Störungen prädisponieren betroffene Kinder
für psychische Erkrankungen, die über die ge-
samte Lebensspanne reichen (vgl. Berens,
Jensen & Nelson, 2017). Kinder, die im Rah-
men elterlicher Trennung eine Entfremdung
erlebt haben, weisen eine höhere Vulnerabi-
lität nahezu für das gesamte Spektrum von
psychischen und Verhaltensauffälligkeiten
auf, u.a.

• bereits im Jugendalter einsetzender Alkohol-
und Drogenmissbrauch (Kendler, Sheth,
Gardener & Prescott, 2002) mit deutlicher
Manifestation in Suchtverhalten im Erwach-
senenalter (Jaffe, Thakker & Piron, 2017),

• Depressionen, Angststörungen und häufig
gescheiterte Beziehungsverläufe (Davies
et al., 2011),

• Störungen der Impulskontrolle und des
Selbstwertgefühls (Moné & Biringen, 2012;
Baker & Ben-Ami, 2011),

• somatische und psychosomatische Problema-
tiken im Jugend- und jungen Erwachsenen-
alter (Meland, Breidablik & Thuen, 2019).

Zusammengenommen lässt sich festhalten,
dass entfremdete Kinder eine Hochrisiko-
Gruppe für psychische Erkrankungen bilden,
die über die Lebensspanne persistieren (vgl.
Luecken & Lemery, 2004). Umso wertvoller
erweisen sich ein frühes Erkennen und Inter-
venieren zur Abwendung von Entfremdung
(vgl. Rücker & Petermann, 2019).

4. Wie handeln derzeit Jugend-
amt, Familienberatungsstellen
und Familiengericht im Zusam-
menhang mit Eltern-Kind-
Entfremdung?

Jugendämter, Familienberatungsstellen und
Familiengerichte sind die drei zentralen staat-
lichen Instanzen professioneller Unterstüt-
zung und Intervention im Zusammenhang
mit familiären Konfliktlagen und Störungen
des kindlichen Aufwachsens. Werden Vor-
gänge der Störung des Kontaktes des Kindes
zu einer seiner Elternpersonen gerichtsanhän-
gig, sind mindestens das Jugendamt und das
Familiengericht (Richter*in und von ihm be-
stellter Verfahrensbeistand, in einem späteren
Stadium häufig auch Umgangspfleger*in),
oftmals noch ergänzt um eine Familienbera-
tungsstelle, gleichzeitig involviert.

Das verbreitete Vorgehen besteht dann häufig
darin, dass, nachdem Vermittlungsgespräche
zwischen den Eltern erfolglos geblieben sind
und das Kind sich in gerichtlicher Anhörung
gegen die Wahrnehmung von Kontakt mit der
abgelehnten Elternperson ausgesprochen hat,
der Kontakt zur abgelehnten Elternperson für
einen mehr oder minder langen Zeitraum aus-
gesetzt oder eingeschränkt wird, damit das
Kind „zur Ruhe kommen“ könne. Nicht selten
wird an dieser Stelle ergänzend noch ein*e
psychologische*r Sachverständige*r mit der
Erstellung eines familienpsychologischen Gut-
achtens beauftragt. Die Eltern werden er-
mahnt, an ihrem Elternverhalten zu arbeiten
und damit entlassen. Verbindliche Verpflich-
tungen, ihr Elternverhalten zu verändern und
konkrete weiterführende Hilfeangebote in An-
spruch zu nehmen, werden den Eltern in aller
Regel nicht auferlegt. Eine möglicherweise be-
gonnene Beratung wird abgebrochen, wenn
einer der beiden Elternpersonen sich der Mit-
arbeit verweigert. Ebenso schließt i.d.R. keine
konkrete Hilfe für das Kind an. Selbst dann –
wie etwa bei der Arbeit in Trennungskinder-
gruppen – bleibt der innerfamiliäre Konflikt
dennoch bestehen.

Dieses immer noch häufig anzutreffende
Handlungsmodell erweist sich als wenig wirk-
sam. In seiner Essenz läuft es letztendlich auf
bloßes Abwarten hinaus – in der Hoffnung,
die gestörte Eltern-Kind-Beziehung werde
sich gleichsam von allein wieder verbessern –
oder eben erledigen. In der Praxis sind so gut
wie keine erfolgreichen Beispiele für eine sol-
che Entwicklung bekannt.

Aus der vorangegangenen Analyse wurde
deutlich, dass Kinder – auf sich allein gestellt –
völlig überfordert damit sind, sich aus einem fa-
miliären Spannungsfeld, welches ihnen eine un-
belastete Beziehung zu beiden Elternpersonen
verwehrt, eigenständig zu befreien. Die das
Kind und eine Elternperson entfremdende fami-

liäre Konstellation und Dynamik wird durch die
Maßnahme der Kontaktaussetzung nicht ver-
ändert, die bestehende familiäre Beziehungsstö-
rung nicht bearbeitet. Kind und Familie werden
an dieser Stelle mit den ungelösten familiären
Spannungen von den intervenierenden Institu-
tionen alleingelassen.

Elternpersonen richten ihr Denken, Fühlen
und Verhalten auch an dem Wissen und der
Erfahrung darüber aus, wie das professionelle
Helfersystem bei familiären Konflikten inter-
venieren wird. Ohne konkrete praktische
Zwischenlösungen steigern lange und eigent-
lich ergebnislose Verfahren die Stressbelas-
tung für alle Familienmitglieder, unterminie-
ren ihr Vertrauen in das Helfersystem und
leisten einer weiteren Verfestigung des Ent-
fremdungsprozesses Vorschub.

5. Wie kann das Helfersystem
handeln, um Eltern-Kind-Entfrem-
dung entgegenzuwirken und Kin-
der und Eltern davor zu schützen?

Aus der Kenntnis der Genese der psychischen
Entfremdung des Kindes von einer Elternper-
son (s.o. unter 2.) lassen sich die Elemente für
eine wirksame Intervention ableiten. Die spe-
zifische Intervention hat dabei die konkrete
Typologie der vorliegenden kindlichen Kon-
taktablehnung zu beachten, die sich nach Al-
ter und Umständen des individuellen Falles
unterscheidet. So steht häufig bei kleinen Kin-
dern bis zum achten Lebensjahr das Moment
einer unbelasteten Übergangsgestaltung zwi-
schen den beiden elterlichen Zuhause im Vor-
dergrund, während bei älteren Kindern die ei-
gene moralische Bewertung der elterlichen
Konflikte und des Elternverhaltens beider El-
tern mehr Gewicht einnimmt (vgl. Behrend,
2009/2013). Grundlegend ist deshalb zu-
nächst eine fundierte soziale Diagnostik des
konkreten vorliegenden familiären Störungs-
bildes.

Für die Intervention bei Eltern-Kind-Entfrem-
dung spielt der Zeitfaktor eine entscheidende
Rolle. Es bedarf eines gestuften, zwischen den
beteiligten Institutionen gut abgestimmten und
passgenauen Vorgehens, um das Kind vor po-
tenzieller Schädigung zu schützen.

Ausgehend von der Analyse, nach der die
psychische Entfremdung des Kindes von einer
seiner Elternpersonen Ausdruck einer Störung
innerhalb des bestehenden familiären Bezie-
hungssystems der Trennungsfamilie ist, muss
die Interventionsebene sich im Kern darauf
richten, die vorliegende familiäre Beziehungs-
störung zu bearbeiten. Dabei zeigen interna-
tionale Review-Studien, dass familienthera-
peutischen und beraterischen Interventionen
eine hohe Wirksamkeit zuzuschreiben ist
(Templer et al., 2016).
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Ausgangspunkt ist dabei die Rückspiegelung
an die Elternpersonen, dass eine Störung der
familiären Beziehungen mit schwerwiegen-
den Auswirkungen auf alle Familienmitglieder
vorliegt und es elterliche Aufgabe ist, am Ab-
bau dieser Störung zu arbeiten.

Gleichzeitig ist eine frühe und schnelle Inter-
vention zur Aufrechterhaltung oder Wiederher-
stellung von regelmäßigem Alltagskontakt des
Kindes mit seinen beiden Eltern erforderlich.

Darauf bezogen lassen sich vier notwendige
Elemente der Intervention beschreiben:

Schnelle vorläufige Festlegung
bindungserhaltender
Kontaktregelungen

Die Erfahrung zeigt, dass unterbrochener Kon-
takt sich verfestigend auf Entfremdungsvorgän-
ge auswirkt. Langanhaltende Unklarheiten über
die Kontaktregelungen für das Kind und nicht
umgesetzte Kontakte schwächen und untermi-
nieren den Beziehungserhalt. Eine wichtige frü-
he Maßnahme zur Abschwächung von Ent-
fremdungsvorgängen kann deshalb die schnelle
vorläufige Festlegung bindungserhaltender Kon-
taktregelungen zur Vermeidung längerer Kon-
taktunterbrechungen durch das Familiengericht
sein (vgl. Rudolph, 2019; ders. 2007). Dies
kann zunächst in Form eines gerichtlich gebillig-
ten Vergleichs geschehen (§ 156 FamFG), im
Übrigen durch eine familiengerichtliche Ent-
scheidung. In beiden Fällen sind Nutzen und
Schaden der Vollstreckung im Einzelfall abzu-
wägen. Die vorläufige Festlegung hat Bedeu-
tung, selbst wenn die praktische Umsetzung
noch nicht unmittelbar gelingt. Sie kann den
Streit um die Anteile des Zusammenlebens mit
dem Kind zunächst einmal stillstellen und gibt
ein klares Signal, woran zu arbeiten ist: an der
Ermöglichung und Förderung einer ungestörten
Beziehung des Kindes zu beiden Eltern.

Hinführung zur Praxis paralleler
Elternschaft

Für die wichtige Entlastung des Kindes von si-
tuativem Stress ist die Minderung der situativen
Konfliktbelastung für das Kind (insbesondere
bei den kritischen Übergängen des Kindes zwi-
schen den beiden Haushalten der Eltern) von
großer Bedeutung. Hierzu ist die Praktizierung
paralleler Elternschaft mit möglichst wenig Be-
gegnung der streitenden Eltern im Beisein des
Kindes das induzierte Mittel der Wahl. Die Ge-
staltung der Übergänge des Kindes – vermittelt
über den neutralen Raum von Kita, Schule und/
oder neutrale Dritte – erlaubt dem Kind einen
stressfreien Übergang und entlastet es vom si-
tuativen Loyalitätsdruck bei unmittelbarer An-
wesenheit beider Elternpersonen, setzt aber
auch voraus, dass das Kind selbst noch keine
Weigerungshaltung eingenommen hat. Die zu-
nächst einmal vorläufige Hinführung beider El-
ternpersonen zur Praxis paralleler Elternschaft

(mit möglichst weitgehendem Verzicht auf per-
sönliche Begegnung, Telefonate, E-Mailkontakt
der Elternpersonen untereinander sowie dem
gegenseitigen Respektieren der alleinigen Zu-
ständigkeit der jeweils betreuenden Elternper-
son in deren Zusammenlebenszeiten mit dem
Kind) vermindert gleichzeitig auch situative
Konflikteskalationen zwischen den Eltern. Es
muss in diesem Zusammenhang verwundern,
dass es immer noch Praxis bei vielen Jugend-
ämtern und Familiengerichten ist, bei konflikt-
haften Elternbeziehungen Kontaktregelungen
vorzuschlagen und gerichtlich zu beschließen,
die zeitlich und räumlich so zugeschnitten sind,
dass das Kind unmittelbar an einem der elterli-
chen Haushalte abgeholt und dorthin zurück-
gebracht werden muss (typisch dafür der 14-tä-
gige Wochenendkontakt von Samstagmorgen
bis Sonntagabend). Eltern und Kinder werden
dabei in eine besonders stressbelastete Situation
geradezu hineingezwungen.

Verpflichtung der Eltern zur
Teilnahme an psychologischer
Beratung

Bei mangelnder Einsicht und Kooperations-
bereitschaft einer Elternperson bedarf es der
klaren Botschaft von Jugendamt und Famili-
engericht, dass ihr (vonseiten des Familien-
gerichts) die Mitwirkung und die Annahme
von Hilfe zur Auflösung der vorliegenden fa-
miliären Störung verpflichtend auferlegt wer-
den kann (dazu unter 6). Im Rahmen der Be-
ratung benötigt die Elternperson gleichzeitig
konkrete Anleitung und Hilfestellung zur Ver-
änderung ihres Verhaltens.

Erforderliche Elemente der psychologischen
Beratung sind:

• die Psychoedukation der Elternperson durch
Aufklärung über das Phänomen des Auftre-
tens von kindlicher Kontaktablehnung und
die beschädigenden Folgen der Einbeziehung
des Kindes in ihre Partnerkonflikte;

• der Abbau von Partnerabwertung und die
Rückgewinnung des Blicks der Elternperson
auf die emotionalen Bedürfnisse ihres Kindes;

• konkrete Konfliktmediation;

• die Hinführung beider Elternpersonen zu
bindungsfürsorglichem Elternverhalten.

Der Form nach kann dies als gezieltes Einzel-
Coaching der Elternpersonen, in gemeinsamer
Elternberatung oder im Rahmen von Eltern-
gruppentrainings erfolgen (van Lawick & Vis-
ser, 2017; Keil de Ballón, 2018; Reiners &
Schmelter, 2019; Holdt & Schönherr, 2015).
Positiv evaluiert sind hier u.a. die Elterntrai-
ningsprogramme „Kinder aus der Klemme“,
„Kind im Blick“ und „Trennung meistern –
Kinder stärken“.

Hintergründe für mangelndes bindungsfürsorg-
liches Verhalten sind in hohem Maße unabge-
schlossene Emotionen aus der Paarbeziehung
und Partnerschaftstrennung (Kränkungsgefüh-
le, Racheimpulse, Kämpfe um Machtausübung
und Autonomie), die tief in das Verhalten auf
der Elternebene hineinreichen (Behrend, 2019;
Alberstötter, 2013). Gleichzeitig wird das eige-
ne Empfinden und Verhalten in hohem Maße
mit beeinflusst von gesellschaftlich und institu-
tionell vorgegebenen Bildern und Mustern über
die Gestaltung des Familienlebens nach einer
Elterntrennung sowie dem Wissen und der Er-
wartung, wie sich im Konfliktfall die zuständi-
gen professionellen Instanzen verhalten werden
(Jopt, 2002). Eine erfolgreiche Herausführung
aus einem destruktiven Verhalten und den die
gesamte Familie (Eltern, Kinder, Großeltern +
soziales Umfeld) belastenden Konfliktspannun-
gen verlangt deshalb eine psychologische Auf-
arbeitung der zugrunde liegenden Emotions-
kräfte aus der Paarbeziehung der beiden Eltern
und deren Transformation in eine gegenseitig
wohlwollende „Partnerschaftlichkeit der Tren-
nungs-Elternschaft“ (Behrend, 2021). Zu dieser
Arbeit an ihren Emotionen und ihrem damit
verknüpften Elternverhalten sind Elternper-
sonen im Trennungskonflikt häufig von sich aus
nicht bereit oder es zeigt sich nur einer der bei-
den Elternpersonen dazu bereit. Will professio-
nelle Intervention nicht ins Leere laufen, bedarf
es an dieser Stelle der gerichtlichen Verpflich-
tung beider Elternpersonen zur Teilnahme an
psychologischer Beratung (dazu unter 6).

Psychologischer und praktischer
Beistand für das betroffene Kind

Parallel zur Elternberatung benötigen die vom
Elternkonflikt belasteten Kinder psychologi-
schen Beistand durch eine neutrale professio-
nelle Bezugsperson und/oder die Teilnahme an
einer Trennungskindergruppe. Dabei geht es
darum, dem Kind Raum zu geben, seine eige-
nen authentischen Gefühle wahrnehmen und
zur Sprache bringen zu können und dem Kind
dabei zu helfen, eine aus seiner Sicht wün-
schenswertere familiäre Beziehungsgestaltung
zu erreichen. Dazu gehören auch Vermitt-
lungsgespräche, die Aufarbeitung von mögli-
chen Kränkungserfahrungen und die praktische
Kontaktherstellung(!) zwischen dem Kind und
der abgelehnten Elternperson durch das Öff-
nen von Kontaktwegen (Brief, Telefon, E-Mail,
Smartphone, Videokontakt) und die Herbei-
führung positiv gestalteter Begegnungen zwi-
schen dem Kind und der abgelehnten Eltern-
person (Behrend, 2013/2021).

Institutionelle Rahmung

Zur praktischen Umsetzung der beschriebenen
Elemente ist gemeinsames und koordiniertes
Handeln von Jugendamt, Familienberatung und
Familiengericht erforderlich, das gegenwärtig
rechtlich nur unzureichend geregelt ist (zum
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Änderungsbedarf s. die Ausführungen unter
Nr. 6.). Dies geschieht in der Praxis mit einer
Kombination aus Beratung/Coaching für die El-
tern (nach § 28 SGB VIII) durch Fachkräfte der
Familienberatung i.V.m. dem Einsatz einer spe-
ziellen Fachkraft als neutraler Instanz an der Sei-
te des Kindes. Notwendig ist dabei ein eng ab-
gestimmtes interdisziplinäres Teamwork der
Fallbearbeitung durch die beteiligten Fachkräfte
und Institutionen, wobei dem Jugendamt die
koordinierende Fallsteuerung zukommt, die
aber bei einem mangelnden Einverständnis der
Eltern eine familiengerichtliche Anordnung (da-
zu Nr. 6) voraussetzt.

Das Potenzial der Umgangspfleg-
schaft (§ 1684 Abs. 3 Satz 3 BGB)
und der Umgangsbegleitung
(§ 1684 Abs. 4 Satz 3 BGB)

Laut Statistischem Bundesamt ist in den Jah-
ren 2012 bis 2020 die Zahl der Verfahren zu
Versorgungsausgleich oder Unterhalt bei den
Familiengerichten um 25 % gesunken. Im
gleichen Zeitraum sind Verfahren zur Über-
tragung der elterlichen Sorge und zur Rege-
lung des Umgangs beständig auf gleich ho-
hem Niveau geblieben. (Quelle: Statistisches
Bundesamt, Fachserie 10, Reihe 2.2, 2020),

was die beunruhigende Entwicklung unter-
streicht. Belastbare statistische Werte zur An-
zahl von Verfahren mit Einsetzung einer Um-
gangspflegschaft gibt es zugleich nicht.

Bei Eltern-Kind-Entfremdung im Kontext elter-
licher Trennungen können qualifizierte Um-
gangspflegschaften auch Erkenntnisse über die
für die Entfremdung maßgeblichen Faktoren
und die Beziehungsdynamik liefern. So kön-
nen Jugendämter oder Gutachter oft nicht er-
mitteln, ob es eine beidseitige (Hoch-)Strittig-
keit gibt oder einen primär streitschürenden
bzw. manipulativen Elternteil. Deshalb können
„Beobachtungen der Gegenwart“ im Rahmen
der Umgangspflegschaft wertvoller sein als
minutiös beschriebene Interaktionsbeobach-
tungen in „Laborsituationen“. Diese Beobach-
tungen entfalten dann Relevanz für Vollstre-
ckungs- oder Abänderungsverfahren.

Durch den Fokus auf elterliche „Verfehlungen“
mithilfe anwaltlicher Unterstützung oder All-
gemeinaussagen des Helfersystems zu „pau-
schaler elterlicher Hochstrittigkeit“ wird einseitig
entfremdendes Elternverhalten sogar unsichtbar
gemacht, mitunter manipulatives Verhalten
oder Entfremdung durch „Zeitgewinn“ unter-
stützt. Oft bleibt die Dynamik elterlicher Strittig-
keit bzw. einer Entfremdung den Fachleuten
ganz verborgen, denn sie ereignet sich im engs-
ten familiären Umfeld inklusive der Eskalationen
im familiären oder sozialen Bereich oder z.B. bei
Begegnungen und Übergaben. Sie zeigt sich
erst im Ergebnis, also in den Aussagen des Kin-
des beim Jugendamt, den Verfahrensbeiständen
oder bei Gericht. Schwierig ist häufig die Beur-
teilung, ob die jeweilige (Weigerungs-)Haltung
eines Elternteils objektiv begründet werden
kann oder hier allein subjektive und eigennützi-
ge Motive bestehen, die aber vordergründig mit
dem Kindeswohl gerechtfertigt werden.

Ziel muss sein, den Kindern ein friedliches Zu-
sammenleben mit Mutter und Vater zu ermög-
lichen und nicht per Gericht, Verfahrensbei-
stand, Gutachten oder andere Fachstellen die
Frage von Mama ODER Papa zu stellen. Die
Kernaufgabe der Gerichte gemäß FamFG (und
auch in ständiger Rechtsprechung des EGMR)
muss prioritär stets sein, das Familiensystem
Vater-Mutter-Kind wieder in eine Lage zu ver-
setzen, die dem Kind ein Heranreifen zu einer
selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gewähr-
leistet. Solange die Schwelle einer Kindeswohl-
gefährdung nicht erreicht ist, soll das Familien-
gericht in jeder Lage des Verfahrens auf ein
Einvernehmen hinwirken, wenn dies dem Kin-
deswohl nicht widerspricht (§ 156 FamFG). Die
Aufgabe der Umgangspflegschaft richtet sich
primär darauf, die Herausgabe des Kindes zur
Durchführung des Umgangs zu verlangen und
für die Dauer des Umgangs dessen Aufenthalt
zu bestimmen. Die bestellte Person hat ein An-

Abb. 3: Integriertes Interventionsmodell (Grafik: Dr. Marc Serafin, 2021).
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wesenheitsrecht bei der Vorbereitung des Um-
gangs sowie bei der Übergabe und Rückgabe
des Kindes. Ein Anwesenheitsrecht bei der Aus-
übung des Umgangsrechts hat sie aber nur
dann, wenn dies das Familiengericht ausdrück-
lich angeordnet hat, wobei sich dann allerdings
die Aufgaben der Umgangspflegschaft und der
Umgangsbegleitung überschneiden (BGH vom
31.10.2018 – XII ZB 135/18; kritisch dazu
Dürbeck, ZKJ 2019, 141 und Keuter, FamRZ
2019, 202).

Die große Herausforderung besteht darin „Stö-
rungen der elterlichen Kommunikation“ zu
identifizieren und eine bedingt durch Loyalitäts-
konflikte des Kindes (das bedingungslos beide
Eltern lieben möchte) regelmäßig eintretende
„Störung der Eltern-Kind-Beziehung“ früh zu
erkennen. Das Instrument der Umgangsbeglei-
tung nach Maßgabe von § 1684 Abs. 4 Satz 3
BGB setzt eine solche Feststellung bereits vo-
raus. Das Instrument könnte deshalb allenfalls
die Feststellung weiter bekräftigen (oder ihr
hoffentlich entgegenwirken). Umgangsbeglei-
tungen und Umgangspflegschaften werden in
familiengerichtlichen Verfahren aus verschiede-
nen Gründen nur zögerlich eingesetzt. Von den
Eltern werden die Anordnungen möglicher-
weise als Strafe oder Bewachung empfunden.
(Elternperson 1 muss den Umgang mit Eltern-
person 2 zulassen, Elternperson 2 fühlt sich
überwacht). Die Bestellung des Jugendamts
zum Umgangspfleger kommt nicht in Betracht,
da die Wahrnehmung dieser Aufgabe nicht zu
den sog. anderen Aufgaben i.S.d. § 2 Abs. 3
Nr. 11 SGB VIII gehört (DIJuF-Rechtsgutachten,
JAmt 2020, 19; Dürbeck, in: Wiesner/Wapler,
2022, SGB VIII, § 18 Rn. 34a).

Wo Umgangspflegschaften oder Umgangs-
begleitungen umgesetzt werden, sind nicht
selten weitere Sollbruchstellen vorprogram-
miert, die den Intentionen von FamFG, SGB
VIII, EGMR-Rechtsprechung oder Achtung
der UN-KRK entgegenlaufen:

• In vielen Fällen treten Umgangspfleger*in-
nen nicht bei Verhandlungen auf. In den
Gerichtsakten finden sich keine Berichte,
außer (oft durch die beauftragte Instituti-
on), dass der Kontakt planmäßig stattgefun-
den hat, sofern er denn stattgefunden hat.
Das Gericht könnte dem Umgangspfleger
im Bestellungsbeschluss aufgeben, vor Ab-
lauf der (befristeten, § 1684 Abs. 3 Satz 5
BGB) Umgangspflegschaft zu berichten,
oder es kann im Rahmen eines Überprü-
fungsverfahrens nachfragen.

• In manchen Fällen dauert es ein halbes Jahr
oder länger, bis das Gericht einen Umgangs-
pfleger bzw. eine Umgangsbegleitung (als
mitwirkungsbereite dritte Person) ggf. mit-
hilfe externer Institutionen (Jugendamt, Be-
ratungsstelle, etc.) findet. In vielen Fällen
wird der Umgangspfleger von der bewusst

entfremdenden Elternperson abgelehnt, was
eine Fortsetzung der Entfremdung bedeutet.

• In einigen Fällen werden Eltern vom Gericht
gebeten, eine für die Umgangspflegschaft
geeignete Person über eine Institution zu fin-
den, was dann nur die Elternperson aktiv be-
treibt, die möglicherweise entfremdet wird.

• Jede Störung dieser Abläufe (Kind ist krank
. . ., anderes Vorhaben . . .) bedeutet eine
erhebliche Verzögerung, durch welche sich
negative Einflüsse, strittiges Verhalten und
maladaptive Bewältigungsstrategien des
Kindes manifestieren.

• Verschiedentlich gibt es zur Umgangspfleg-
schaft auch unzureichende Vorgaben. Oft
erfolgt die Vergütung der Umgangspfleg-
schaft nur für die Zeit, zu der ein tatsäch-
licher Eltern-Kind-Kontakt stattgefunden hat,
aber nicht, wenn die Person mit vermitteln-
den Gesprächen und Beratung der Elternper-
sonen oder anderen wichtigen Kontaktper-
sonen tätig ist. Das Gericht hat aber die
Möglichkeit, der bestellten Person einen ent-
sprechenden Auftrag zur Gesprächsführung
zu erteilen. Dann ist die Tätigkeit auch zu
vergüten.

• Bei unklarer Aufgabenstellung durch das
Gericht kann streitig werden, ob und wie
der bzw. die Umgangspfleger*in überhaupt
mit der Begleitung von Eltern-Kind-Zeiten
vom Gericht betraut wird (BGH, Beschluss
vom 31.10.2018 – XII ZB 135/18).
Ein Problem stellt auch die Akquise geeig-
neter Personen für die Umgangspflegschaft
dar. Es müssen aktiv qualifizierte, erfahrene
Fachkräfte geworben werden, welche zeit-
flexibel, empathisch und kreativ arbeiten.
Eine vorauseilende Kapitulation, etwa we-
gen ungewöhnlicher Arbeitszeiten oder den
besonderen Herausforderungen ist kontra-
produktiv und gleichermaßen ungenutzte
Ressource für viele Kinder und ihre Eltern.

Chancen der Umgangspflegschaft
und der Umgangsbegleitung

Für das Familiengericht ergibt sich – bei entspre-
chender Berichterstattung – ein konkretes Bild
der Beobachtungen bei den Übergaben, der In-
teraktion und dem Verhalten der Eltern (Bemer-
kungen gegenüber dem Kind, Mitwirkung bei
den Übergaben, Bereitschaft zu Kompromissen
und Absprachen, Hemmnisse, Gestik, Mimik,
Zwischentöne, kindliche Zuwendung oder Ab-
lehnung etc.). Zudem wird so über einen be-
achtlichen Zeitraum der elterliche Kontakt si-
chergestellt und der/die Umgangspfleger*in
bzw. die Umgangsbegleitung kann maßgeblich
auf einen positiven Verlauf hinwirken. Sobald
Elternpersonen divergierende Aussagen über
den Kontakt des Kindes zum jeweils anderen El-
ternteil machen, Erziehungsfähigkeit und Bin-

dung des anderen anzweifeln, das Kind seinen
Willen bekundet, Vater oder Mutter nicht mehr
treffen zu wollen oder wenn sich Kennzeichen
einer beginnenden Entfremdung zeigen, ist die
Bestellung einer Umgangspflegschaft bzw. einer
Umgangsbegleitung angezeigt.

Beratung im Zwangskontext

Eine wesentliche Schwierigkeit besteht darin,
dass die betroffenen Eltern i.d.R. kein einheit-
liches Problembewusstsein über das Phäno-
men und eine eher konträre Motivlage zur
Bearbeitung der familiären Situation haben.
Während die Elternperson ohne Kontakt zum
Kind Leidensdruck empfindet und um institu-
tionelle Hilfe nachsucht, sieht die mit dem
Kind zusammenlebende Elternperson meist
keinen Handlungsbedarf und möchte vor al-
lem in Ruhe gelassen werden. Gleichzeitig
besteht ein deutliches Machtungleichgewicht
zwischen beiden Elternpersonen in Bezug auf
die Verfügung der Zugangswege zum Kind.
Die Chancen für das freiwillige Einlassen bei-
der Eltern auf Beratung und Veränderung
sind deshalb meistens gering. Diese Konstel-
lation erfordert deshalb die Herstellung eines
verpflichtenden Rahmens zur Bearbeitung der
familiären Störung.

Ein Elternverhalten und eine Familiendynamik,
welche Kinder und Eltern fortgesetzt einer
schweren psychischen Belastung mit erhebli-
chen negativen Folgewirkungen für die sozial-
emotionale Entwicklung der Kinder und das
Wohlbefinden aller Familienmitglieder ausset-
zen, tragen deutliche Merkmale der Ausübung
psychischer Gewalt und können zu einer Ge-
fährdung des Kindeswohls führen. Der durch
unaufgelöste Elternkonflikte evozierte Verlust
des Kontaktes und der Bindung zwischen dem
Kind und einer seiner Elternpersonen ist darü-
ber hinaus als Verletzung des Rechtes auf Er-
halt der Eltern-Kind-Beziehung zwischen dem
Kind und beiden Eltern (§ 1626 Abs. 3 sowie
§ 1684 Abs. 2 BGB) zu bewerten (vgl. Völker
& Clausius, 2021, S. 298–313).

Insofern können sich Jugendamt, Familienbera-
tung und Familiengericht an dieser Stelle nicht
nur auf freiwillige Beratung beschränken, son-
dern haben die Aufgabe, durch aktive Inter-
vention – falls vonseiten beider Eltern keine
Mitwirkungsbereitschaft besteht, auch unter
Rückgriff auf die Möglichkeit des Eingriffs in El-
ternrechte und der Erteilung von Auflagen zur
Mitwirkung und zur Inanspruchnahme von Hil-
fen gem. der §§ 1684 und 1666 BGB diese Ge-
fährdung abzuwenden. Weder das Jugendamt,
die Familienberatung noch das Familiengericht
können dies allein bewältigen. Um erfolgreich
zu sein, bedarf es der konzertierten gemein-
samen Fallbearbeitung durch alle drei Institutio-
nen – unter Beachtung der unterschiedlichen
Rollen. Für das Familiengericht stellt sich hier
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aber die zentrale Frage, welche Maßnahme im
Einzelfall geeignet, erforderlich und angemes-
sen ist, eine Gefährdung des Kindeswohls ab-
zuwenden. Hier wird im Einzelfall abzuwägen
sein, wie sinnvoll bzw. erfolgreich eine Ver-
pflichtung zur Beratung bzw. zur Mitwirkung
an einem Elterntrainingsprogramm ist und wel-
che anderen Alternativen zur Abwehr der Kin-
deswohlgefährdung dann noch verfügbar sind,
wie die Trennung des Kindes von seinen Eltern,
die aber ihrerseits die Gefahr einer sekundären
Kindeswohlgefährdung in sich birgt.

Obhuts- und Sorgerechtseingriffe
bei instrumentalisierender
Eltern-Kind-Entfremdung

Wird eine Eltern-Kind-Entfremdung durch eine
der beiden Elternpersonen (meist der haupt-
betreuenden Elternperson in der Konstellation
des Residenzmodells) (vgl. Rücker & Böttger,
2020) aktiv durch Suggestion, Instrumentali-
sierung und Aufrechterhaltung der Konflikt-
spannung vorangetrieben, muss dies als eine
spezifische Form von psychischer Kindesmiss-
handlung betrachtet werden, die im DSM-5,

dem aktuellen Diagnostic and Statistic Manual
der American Psychiatric Association (APA)
unter der Diagnoseziffer „V 995.51 child psy-
chological abuse“, verortet ist.

Bei schwerer Entfremdung kann ein Obhuts-
wie auch ein Sorgerechtswechsel zur ent-
fremdeten Elternperson in Betracht gezogen
werden sowie die Inanspruchnahme von be-
hutsam begleitenden Fachdiensten, um den
bei entfremdeten Kindern häufig vorliegen-
den Loyalitätskonflikt konstruktiv zu vermin-
dern (vgl. Warshak, 2018). Meta-Analysen
zeigen, dass ein Sorgerechtstransfer oder ein
Obhutswechsel entfremdeter Kinder zuguns-
ten der ausgegrenzten Elternperson effektiv
für eine Verminderung der Entfremdung ist
(vgl. Templer et al., 2016). Psychoedukation
und spezielle systemische Familientherapie
für alle Familienmitglieder sind dabei gleich-
zeitig begleitend zu implementieren, um die
familiäre Verbindung und Funktionsfähigkeit
wiederaufzubauen (vgl. Reay, 2015). Eine
koordinierte Herangehensweise von thera-
peutischen Interventionen und gerichtlichen
Maßnahmen (mit Sanktionen bei unkoope-

rativen Eltern) ist hierbei allerdings entschei-
dend (vgl. Clawar & Rivlin, 2014).

Den Studien zufolge ist es für entfremdete Kin-
der zudem weniger belastend, von dem ent-
fremdenden Elternteil getrennt zu werden, als
der Instrumentalisierung weiterhin ausgesetzt zu
sein (Templer et al., 2017). Empirische Befunde
sprechen dafür, dass im Falle gescheiterter fami-
lienberaterischer Interventionen ein erweiterter
Kontakt zwischen entfremdeten Kindern und
den entfremdeten Elternpersonen sowie bei
hartnäckigem Ausgrenzungsverhalten einer der
beiden Elternpersonen der Aufenthaltswechsel
zur ausgegrenzten Elternperson die wirksamsten
Maßnahmen sind, um Entfremdung durch In-
strumentalisierung zu unterbrechen (Clawar &
Rivlin, 2014). Dabei sind aber zahlreiche Fak-
toren und deren Wirkung auf das Kindeswohl
zu berücksichtigen, die im Einzelfall unterschied-
lich zu gewichten sind.

Der Beitrag wird in ZKJ 8/2022 fort-
gesetzt.
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Ausgangspunkt für die rechtliche Betrachtung
der Eltern-Kind-Entfremdung ist die sozialwis-
senschaftliche Diagnose, wie sie in den voran-
gehenden Abschnitten vorgenommen worden
ist. So stellt die Eltern-Kind-Entfremdung für
die davon betroffenen Kinder und Jugendlichen
„eine schwerwiegende Beeinträchtigung ihres
psychischen Wohlbefindens und eine schwere
Belastung für eine ausgeglichene sozial-emo-
tionale Entwicklung dar“. Gleichzeitig handelt
es sich dabei aber nicht um eine statische Be-
findlichkeit, sondern – wie oben unter 2. aus-
geführt – um ein prozesshaftes Geschehen.
Maßgeblich ist daher immer die Beurteilung
des Einzelfalls – eine abstrakte Gleichsetzung

von Eltern-Kind-Entfremdung mit Kindeswohl-
gefährdung i.S.v. § 1666 BGB verbietet sich
daher. Etwas anderes kann auch der Rechtspre-
chung des EGMR nicht entnommen werden,
die sich immer auf konkrete Einzelfälle bezieht.

Daraus ergibt sich keine eindeutige Antwort
für die gebotene Art und Weise staatlicher Re-
aktion auf das Bekanntwerden einer solchen
Problemlage. Das Grundgesetz verteilt die Ver-
antwortung für die Achtung, den Schutz und
die Förderung des Kindes zwischen den Eltern
und dem Staat. Die primäre Verantwortung für
das Wohlergehen der Kinder liegt danach bei
den Eltern. Ihre Aufgabe ist die Verwirklichung
des Kindeswohls, zu dem i.d.R. der Umgang
mit beiden Elternteilen gehört (§ 1626 Abs. 3
BGB). Droht dem Kind eine Gefahr, die die El-
tern nicht abwenden können oder wollen, so
darf – ja muss – der Staat zum Schutz des Kin-
des tätig werden. Das Grundgesetz enthält da-
für eine staatliche Schutzpflicht zugunsten des
Kindes (Art. 6 Abs. 2 Satz 2 GG), aus der die
Rechtsprechung des BVerfG im Kontext von
Art. 2 GG bereits ein Grundrecht des Kindes
auf Schutz vor Gefahren für sein Wohl und ein
Grundrecht auf staatliche Gewährleistung el-
terlicher Pflege und Erziehung abgeleitet hat
(BVerfGE 133, 59, 73 ff; Britz, JZ 2014, 1069).
Hinzu kommt, dass das Kind bereits seit
Inkrafttreten des Grundgesetzes Träger von
Grundrechten ist, wozu auch das Recht auf
Leben und körperliche Unversehrtheit (Art. 2
Abs. 2 GG), auf freie Entfaltung der Persön-
lichkeit (Art. 2 Abs. 1 GG) und die Menschen-
würde (Art. 1 Abs. 1 GG) gehören (dazu
BVerfGE 24, 119). Die Hürden für staatliche
Interventionen (als Ultima Ratio der Entzug der
elterlichen Sorge) liegen allerdings hoch, weil
erst eine nicht anders abwendbare Gefährdung
des Wohls eines Kindes solche Interventionen
erlaubt: Dem Kind muss in absehbarer Zeit und
mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ein Scha-
den drohen. Gleichzeitig bleibt der Staat unter-
halb der Gefährdungsschwelle nicht tatenlos,
sondern bietet ein breites Spektrum von Leis-
tungen zur Förderung der Entwicklung des
Kindes und seinem Schutz vor Gefahren, die
sich je nach inhaltlicher Ausgestaltung an die
Eltern oder unmittelbar an das Kind richten.
Für die Einschränkung des Umgangsrechts gel-
ten die Schwellen des § 1684 Abs. 4 (Satz 1:
negative Kindeswohlprüfung; Satz 2: Kindes-
wohlgefährdung; dazu Schumann, 2018, B 77).
Bei der gerichtlich angeordneten Umgangs-
begleitung kommt es auf den Zeitraum an: Für
kürzere Zeiträume reicht es aus, dass der be-
gleitete Umgang für das Wohl des Kindes er-
forderlich ist. Ein längerer begleiteter Umgang
darf nur angeordnet werden, wenn durch einen
unbegleiteten Umgang eine nicht anders ab-
wendbare Gefahr für das Kindeswohl bestehen
würde (Dürbeck, in: Wiesner/Wapler, 2022,
SGB VIII, § 18 Rn. 32a). Die Anordnung einer

Dr. phil. habil. Menno Baumann ist Professor für Inten-
sivpädagogik an der Fliedner-Fachhochschule Düsseldorf
und leitet als Referent, Fachberater und Sachverständiger
(zertifiziert für pädagogisch-psychologische Fragestellun-
gen des Familienrechts DIN EN ISO / IEC 17024) das Be-
ratungsbüro „Zentrum für pädagogisches Verstehen“ in
Oldenburg.
Dr. Charlotte Michel-Biegel ist Erziehungswissenschaft-
lerin (promoviert in pädagogischer Psychologie) und Di-
plom-Sozialarbeiterin sowie Gutachterin und Verfahrens-
beiständin in Kindschaftssachen mit jahrzehntelanger
Praxiserfahrung. Sie bietet Fortbildungen für Beratungs-
stellen, Jugendämter und Familiengerichte an, ist Autorin
(„Die Luft brennt“, Kern Verlag) und ehrenamtlich als
Vorständin im Verband für Getrennterziehen – Papa Ma-
ma Auch aktiv.

Dr. Stefan Rücker ist Diplom-Psychologe, Kinderpsy-
chologe und Leiter der Forschungsgruppe PETRA sowie
Leiter der Arbeitsgruppe Kindeswohl an der Universität
Bremen. Er hat eine Praxis für Paarberatung, Media-
tion, arbeitet mit Kindern und Jugendlichen und ist be-
kannt durch die wissenschaftliche Durchführung bun-
desweiter Studien zu Kindeswohl und Umgangsrecht.
Dazu ist er Autor, Berater und Experte in TV und Me-
dien, bietet Fortbildungen und Initiativen in Politik und
Justiz in Deutschland und Österreich zum Kinder-
schutz.
Dr. phil. Dipl. Soz. Arb. Marc Serafin ist Sozialwissen-
schaftler und leitet das Jugendamt der Stadt Sankt Augus-
tin (bei Bonn). Er ist Initiator des Arbeitskreises „Eltern-
schaft nach Trennung und Scheidung“ im Rhein-Sieg-Kreis
und Lehrbeauftragter im Fach Methoden der Sozialen Ar-
beit am Standort Köln des Fachbereichs Sozialwesen der
Kath. Hochschule NRW.
Prof. Dr. Dr. h.c. Reinhard Wiesner ist Rechtswissenschaft-
ler und „Vater“ des SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), er
ist Ministerialrat a.D. und war bis zu seinem Ruhestand
2010 Leiter des Referats Rechtsfragen der Kinder- und Ju-
gendhilfe im Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend, Berlin. Er ist (Mit-)Herausgeber des
„Wiesner“, des Kommentars zum SGB VIII – Kinder- und
Jugendhilfe – 6. Aufl. 2022 und Mitherausgeber des
Handbuchs Münder/Wiesner, Kinder- und Jugendhilfe-
recht sowie Vorsitzender der Ständigen Fachkonferenz 1
„Grundsatzfragen der Kinder- und Jugendhilfe“ des Deut-
schen Instituts für Jugendhilfe und Familienrecht (DIJuF).
Die Autor*innen danken Frau Dr. Katrin Lack, Richterin am
AG Frankfurt am Main, Familiengericht, und Lehrbeauf-
tragte am Fachbereich Rechtswissenschaft der Johann-
Wolfgang-Goethe-Universität, für ihre kritische Durchsicht
und wertvollen Hinweise.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...... Aufsätze � Beiträge � Berichte

292 ZKJ Kindschaftsrecht und Jugendhilfe 8 � 2022



Umgangspflegschaft als Einschränkung der el-
terlichen Sorge setzt eine dauerhafte oder wie-
derholte Verletzung der Wohlverhaltenspflicht
voraus (§ 1684 Abs. 3 Satz 3 i.V.m. Abs. 2).

Neben dem Grundgesetz und den Regelun-
gen des einfachen Rechts ist auch die euro-
päische Menschenrechtskonvention (insbe-
sondere Art. 8 EMRK) zu berücksichtigen.
Dies hat das BVerfG in seiner Rechtsprechung
immer wieder betont (BVerfGE 111, 307,
323; 128, 326, 368). Hinzukommen die Vor-
gaben aus der UN-KRK (insbesondere Art. 9
Abs. 3 UN-KRK).

Die Besonderheit bei der Eltern-Kind-Entfrem-
dung liegt darin, dass die Ursache in der ge-
störten Beziehung zwischen den beiden Eltern-
personen liegt, der primäre staatliche Auftrag
sich also darauf richtet, Hilfeangebote bereit-
zustellen, mit denen die Beziehung zwischen
den beiden Elternpersonen verbessert werden
kann. Gelingt dies nicht, dann geht es darum,
durch staatliche Auflagen den Kontakt des
Kindes zu beiden Elternpersonen zu sichern
und schließlich – als Ultima Ratio – eine Ent-
scheidung über die Zuweisung/den Entzug der
elterlichen Sorge, die im Einzelfall auf Antrag
einer der beiden Elternpersonen auf der Grund-
lage von § 1671 BGB oder aber von Amts we-
gen auf der Grundlage von § 1666 BGB erfolgt.
Dabei sind die unterschiedlichen Schwellen für
die gerichtliche Entscheidung zu beachten. Hin-
zu kommt die Einflussnahme der „entfremden-
den Elternperson“ auf den Willen des Kindes
und dessen Bedeutung für das Kindeswohl. Je
länger die entfremdende Einflussnahme der ei-
nen Elternperson auf das Kind andauert, umso
mehr wird sich der Kindeswille manifestieren,
den Kontakt zur anderen Elternperson abzuleh-
nen. Allerdings kann auch der beeinflusste Kin-
deswille nicht unberücksichtigt bleiben. Das
Außerachtlassen des beeinflussten Willens dürf-
te nur dann gerechtfertigt sein, wenn die mani-
pulierten Äußerungen des Kindes den wirk-
lichen Bindungsverhältnissen nicht entsprechen
oder wenn dessen Befolgung zu einer Kindes-
wohlgefährdung führen würde (BVerfG, FamRZ
2016, 1917). Bei jeder Entscheidung sind die
weiteren Umstände zu berücksichtigen, um eine
(ggf. neue/andersgeartete) Gefährdung durch
das gerichtliche Verfahren bzw. die gerichtliche
Entscheidung zu vermeiden. In jedem Fall ist der
zeitliche Aspekt von besonderer Bedeutung für
die Beurteilung der konkreten Problemsituation,
aber vor allem auch für die Wahl der geeig-
neten Strategie zur Beendigung dieser Situation
(zum Thema Kindeswille s.a. die Ausführungen
unter 7.).

Die staatliche Intervention muss sich darauf
richten, die vorliegende familiäre Beziehungs-
störung zu bearbeiten. Zentraler Bezugspunkt
muss dabei die Veränderung des Elternver-
haltens sein i.V.m. psychologischem Beistand
und praktischer Unterstützung für das Kind

zu dessen emotionaler Entlastung. Grund-
legend ist dabei, wie ausgeführt, zunächst ei-
ne fundierte soziale Diagnostik des konkreten
vorliegenden Störungsbildes.

Vor diesem Hintergrund gibt es keine einheitli-
che Strategie für das staatliche Handeln im
Umgang mit dem Phänomen der Eltern-Kind-
Entfremdung, sondern es bedarf eines Stufen-
konzepts für das staatliche Handeln, das an
die jeweilige Situation im konkreten Einzelfall
anknüpft. Maßgeblich ist zum einen, wie früh-
zeitig es gelingt, Hilfeangebote an die Eltern
heranzutragen, d.h. sie für die Wirkungen der
Trennungssituation auf die Entwicklung des
Kindes zu sensibilisieren, zum anderen aber
auch, inwiefern es bei einer bereits manifesten
Belastung für das Kind, die noch nicht das Sta-
dium einer Kindeswohlgefährdung erreicht
hat, alle Möglichkeiten einer einvernehmlichen
Konfliktlösung vor einer gerichtlichen Streit-
entscheidung auszuloten. Schließlich ist auch
beim Entzug der elterlichen Sorge aufgrund
von Kindeswohlgefährdung dafür Sorge zu
tragen, dass die Eltern-Kind-Beziehung zu bei-
den Eltern aufrechterhalten bleibt – ja, mehr
noch, dass Maßnahmen dafür getroffen wer-
den, dass die zuvor bindungsblockierende El-
ternperson ihr Verhalten, das sich nachteilig
auf die kindliche Entwicklung auswirkt, aufgibt
und das Kind förderliche Beziehungen zu bei-
den Elternpersonen entwickeln und aufrecht-
erhalten kann.

Stufe 1: Primäre Prävention

Auf der ersten Stufe (Primärprävention) sollte
das Thema Eltern-Kind-Entfremdung zum Auf-
gabenkatalog der Eltern- und Familienbildung
(§ 16 SGB VIII) und damit zum Veranstaltungs-
programm von Familienbildungsstätten gehö-
ren. So ist im Rahmen des Kinder- und Jugend-
stärkungsgesetzes das Profil der Eltern- und
Familienbildung in § 16 Abs. 1 SGB VIII ge-
schärft worden (BT-Drs. 19/26107, S. 80). Nun
ist die Praxis gefragt, diese Vorgaben auch vor
Ort umzusetzen. Familienbildungsstätten bzw.
Eltern-Kind-Zentren könnten dann im Einzelfall
auch eine Lotsenfunktion übernehmen und El-
tern, die persönliche Beratung und Unterstüt-
zung brauchen, an Familienberatungsstellen
weiterverweisen (vgl. Deutscher Verein 2020,
NDV 2021, 146, 164).

Unser Recht kennt keine Anzeigepflicht für El-
tern, die sich trennen. Damit besteht für die
staatlichen Organe auch keine Möglichkeit, ih-
rerseits Eltern in dieser Lebenssituation über Be-
ratungsangebote zu informieren, wie dies etwa
über das Instrument der Willkommensbesuche
nach der Geburt von Kindern erfolgt (§ 2
KKG). Allerdings werden die Familiengerichte
verpflichtet, die Rechtshängigkeit von Schei-
dungssachen, wenn „gemeinschaftliche min-
derjährige Kinder“ vorhanden sind sowie Na-
men und Anschriften der beteiligten Eheleute

und Kinder dem Jugendamt mitzuteilen, damit
dieses die Eltern über das Leistungsangebot der
Jugendhilfe zur Beratung in Trennungs- und
Scheidungssituationen unterrichtet (§ 17 Abs. 3
SGB VIII). Darüber hinaus hat das Familien-
gericht die Ehegatten seinerseits im Schei-
dungstermin auch zur elterlichen Sorge und
zum Umgangsrecht anzuhören und auf beste-
hende Möglichkeiten der Beratung hinzuweisen
(§ 128 Abs. 2 FamFG). Die Eltern sind bei alle-
dem aber nicht verpflichtet, dem Gericht einen
Sorge- und/oder Umgangsplan vorzulegen, aus
dem hervorgeht, welche Regelungen sie für die
Zeit nach ihrer Ehescheidung in Bezug auf ihre
Kinder getroffen haben.

Aus der Pflicht des Jugendamts bzw. des Fami-
liengerichts zur Information über Beratungs-
angebote folgt keine Pflicht der Eltern, Bera-
tung in Anspruch zu nehmen. Damit Eltern
von dem Beratungsangebot Gebrauch machen
und die Chancen der Beratung im Interesse
des Kindes oder Jugendlichen nutzen, sollte die
Information vonseiten des Jugendamts ent-
sprechend attraktiv gestaltet sein und für die
Inanspruchnahme der Beratung werben. Wich-
tig ist dabei der Hinweis auf den niederschwel-
ligen Zugang zu den Beratungsstellen.

Ebenfalls würde es zur Prävention von Eltern-
Kind-Entfremdung beitragen, für das Modell
einer anteiligen Betreuung (mit substanziel-
lem Zeitanteil) durch beide Elternpersonen
(vor und nach einer elterlichen Trennung)
gesellschaftlich und politisch zu werben und
es durch gesetzliche Regelungen zu fördern
(dazu Schumann, 2018, B 31: Leitbild der
gemeinsamen Sorge und Elternautonomie).
Hinzuweisen ist hier auch auf den aktuellen
Koalitionsvertrag, wo es heißt: „Wir wollen
gemeinsam mit den Ländern die Erziehungs-,
sowie Trennungs- und Konfliktberatung ver-
bessern und dabei insbesondere das Wech-
selmodell in den Mittelpunkt stellen.“ (SPD/
Bündnis 90 Die Grünen/FDP, S. 102). Dabei
geht es auch um strukturelle Rahmenbedin-
gungen, wie familienfreundliche Arbeitszeiten
in der Wirtschaft sowie um eine am Kindes-
wohl orientierte staatliche Grundsicherung.
Ein Grundverständnis, dass Kinder nach einer
Elterntrennung ihr Zuhause in zwei Haushal-
ten (in Doppelresidenz) haben können, und
eine am Kindeswohl orientierte, gelebte und
rechtlich geförderte gleichberechtigte elterli-
che Sorgeverantwortung in Grundsatz- und
Alltagsbelangen vor und nach einer elterli-
chen Trennung tragen dazu bei, Kontexte
erst gar nicht entstehen zu lassen, in denen
es zu einer Eltern-Kind-Entfremdung kommt.

Das Modell einer gemeinsamen und konfliktfrei-
en Verantwortung für das Wohl des Kindes
muss deshalb auch in der Systematik des Kind-
schaftsrechts im BGB stärkere Beachtung fin-
den. Überzeugend erscheint der Vorschlag, im
Kindschaftsrecht die „geteilte Betreuung“ ne-
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ben dem Residenzmodell abzubilden, ohne aber
ein gesetzliches Leitbild in Bezug auf die Betreu-
ung vorzuschreiben (so Schumann, 2018, B 61,
113). Zudem geht auch § 1687 BGB bei der
Ausübung der gemeinsamen Sorge nach Tren-
nung der Eltern immer noch davon aus, dass
sich das Kind nur bei einer Elternperson „ge-
wöhnlich aufhält“. Ob darüber hinaus die recht-
liche Unterscheidung von elterlicher Sorge und
Umgangsrecht aufgegeben werden soll und nur
noch von der „Ausübung der elterlichen Sorge“
bzw. der Bezeichnung des elterlichen Umgangs-
rechts als „(faktische) Betreuung“ die Rede sein
soll, wird kontrovers diskutiert (BMJV – AG
Sorge- und Umgangsrecht, ZKJ 2020, 18). Da
das Familienrecht des BGB in den §§ 1896 ff.
bereits mit dem (rechtlichen) Begriff „Betreu-
ung“ arbeitet, erscheint ein – wenn auch nur
faktischer – Begriff der Betreuung im selben
Buch mit anderer Bedeutung aus gesetzessyste-
matischen Gründen ungeeignet (Köhler, ZKJ
2020, 4; Deutscher Verein, DV 2021, 146,
151). In jedem Fall wird das Recht auch künftig
Vorsorge dafür treffen müssen, dass im Einzel-
fall einer Elternperson die Ausübung ihrer „el-
terlichen Verantwortung“ im notwendigen Um-
fang eingeschränkt werden kann.

Stufe 2: Sekundäre Prävention

Hier geht es also um Lebenssituationen, in de-
nen eine Störung innerhalb des bestehenden
Familienbeziehungssystems der Trennungs-
familie besteht, die entweder von der anderen
Elternperson wahrgenommen wird oder unter
der das betroffene Kind leidet und Hilfe sucht.
Anspruchsgrundlagen sind hier § 18 Abs. 3
Satz 1 und 2 SGB VIII für das Kind (Anspruch
auf Beratung und Unterstützung bei der Aus-
übung des Umgangsrechts), von dem das
Kind auch ohne Kenntnis der Eltern Gebrauch
machen kann (§ 8 Abs. 3 SGB VIII) bzw. § 18
Abs. 3 Satz 3 SGB VIII für die Elternteile.
Wenn das Kind aufgrund von Beratung sein
Umgangsrecht ausüben will, erscheint es sinn-
voll, die (sorgeberechtigte) Elternperson, bei
der sich das Kind aufhält, zu informieren und
auf ihre Elternverantwortung (§ 1626 Abs. 3
Satz 1 BGB) und ihre Wohlverhaltenspflicht
nach § 1684 Abs. 2 BGB, die auch eine Pflicht
zur aktiven Förderung des Umgangs beinhaltet
(Staudinger/Dürbeck, § 1684 BGB Rn. 110),
hinzuweisen (Dürbeck, in: Wiesner/Wapler,
2022, SGB VIII, § 18 Rn. 22 m.w.N.).

Wie oben ausgeführt, bedarf es bei drohender
oder eingetretener Eltern-Kind-Entfremdung ei-
nes spezifischen Hilfesettings, zu dem die Hin-
führung beider Eltern zur Praxis paralleler El-
ternschaft und die Unterstützung des Kindes
durch einen psychologischen Beistand und/
oder die Teilnahme an einer Trennungskinder-
gruppe gehört. Verwiesen wird insoweit auf die
Programme „Kinder aus der Klemme“, „Kinder
im Blick“ sowie „Trennung meistern – Kinder
stärken“. In der praktischen Umsetzung ist Ju-

gendhilfe kreativ und versucht dies über die
Kombination mehrerer Hilfetypen der Hilfe zur
Erziehung. Rechtssystematisch wäre es aller-
dings ratsam, einen eigenständigen Hilfetypus
im Kontext der §§ 17, 18 SGB VIII zu schaffen,
der dem spezifischen Hilfebedarf für das Eltern-
Kind-System bei der Eltern-Kind-Entfremdung
Rechnung trägt. Unabhängig davon muss klar-
gestellt werden, dass der Beratungsanspruch
nach § 18 Abs. 1 SGB VIII auch bei der Prakti-
zierung des „Wechselmodells“ zur Anwendung
kommt (vgl. Dürbeck, in: Wiesner/Wapler,
2022, SGB VIII, § 18 Rn. 6 und die Ausführun-
gen im Koalitionsvertrag, S. 102).

Wie allerdings oben ausgeführt wird, besteht
die wesentliche Schwierigkeit in der Praxis
darin, dass die betroffenen Eltern i.d.R. kein
einheitliches Problembewusstsein über das
Phänomen und eine eher konträre Motivlage
zur Bearbeitung der familiären Situation ha-
ben. Damit sind die Chancen für das freiwil-
lige Einlassen beider Eltern auf Beratung und
Veränderung meist gering (s. dazu die Aus-
führungen unter 5.). Die Potenziale von Bera-
tung sind damit in der Praxis eng begrenzt.
Dem Jugendamt und erst recht den Bera-
tungsstellen stehen keine Zwangsmittel zur
Verfügung. So kann es nicht etwa durch Auf-
lagen Eltern zur Mitwirkung oder zur Inan-
spruchnahme von Hilfen verpflichten. Solche
Möglichkeiten stehen nur dem Familien-
gericht offen (s. dazu die nachfolgenden Er-
läuterungen), wobei aber auch eine gericht-
liche Anordnung von Beratung nicht mit
Zwangsmitteln durchgesetzt werden kann
(§ 156 Abs. 1 Satz 5 FamFG). Dabei ist im
Einzelfall zu beurteilen, ob die gerichtliche
Anordnung (oder schon der Hinweis auf das
Handlungspotenzial des Familiengerichts) zu
einer inneren Bereitschaft der (entfremden-
den) Elternperson führt, ihr Verhalten zu re-
flektieren und zu ändern. Unterschiedlich sind
daher auch die Einschätzungen in der Praxis,
ob etwa der Hinweis der Beratungsstelle oder
des Jugendamts auf eine Einschaltung des Fa-
miliengerichts seinerseits die Kommunikati-
onsebene verbessert oder verschlechtert.

Stufe 3: Staatliche Interventionen

Auf dieser dritten Stufe geht es um staatliche
Interventionen, also um Eingriffe des Staates
in Rechtspositionen von Eltern(-personen) im
Interesse der anderen Elternperson oder im In-
teresse und zum Schutz des Kindes, die – mit
Ausnahme der Inobhutnahme – den (Famili-
en-)Gerichten vorbehalten sind. Solche Maß-
nahmen müssen geeignet, erforderlich und
verhältnismäßig sein. Dabei ist nicht nur die
Rechtssphäre des Elternteils im Blick zu behal-
ten, dessen Rechte eingeschränkt werden sol-
len, sondern auch die des betroffenen Kindes.
So kann etwa eine Maßnahme nicht ohne
Weiteres als i.S.d. §§ 1666, 1696 BGB aus
Gründen des Kindeswohls geboten angesehen

werden, wenn sie ihrerseits nachteilige Folgen
für das Kindeswohl haben kann (BVerfG,
FamRZ 2012, 1127 Rn. 25). Deshalb ist stets
im Einzelfall zu prüfen, ob die Nachteile, die
für das Kind mit einer Maßnahme oder Ent-
scheidung verbunden sind, möglicherweise
größer sind als die dabei zu erwartenden Vor-
teile („sekundäre Kindeswohlgefährdung“,
dazu Dettenborn, FPR 2003, 293).

Intervention zur Ausübung des
Umgangsrechts: § 1684 Abs. 3 BGB

Die Eltern-Kind-Entfremdung manifestiert sich
häufig im Zusammenhang mit der Wahrneh-
mung des Umgangsrechts. Den Maßstab da-
für bildet die sogenannte Wohlverhaltensklau-
sel (§ 1684 Abs. 2 Satz 1 BGB). Danach haben
die Eltern alles zu unterlassen, was das Ver-
hältnis des Kindes zum jeweils anderen der
beiden Eltern beeinträchtigt oder die Erzie-
hung erschwert. Die zentrale Bedeutung des
Kontaktes des Kindes mit beiden Eltern für das
Wohl des Kindes als Richtschnur für die Aus-
übung der elterlichen Sorge ergibt sich auch
aus § 1626 Abs. 3 BGB. Als Instrumente der
Intervention sieht das Kindschaftsrecht die
Anordnung zur Erfüllung der Wohlverhaltens-
pflicht (Abs. 3 Satz 2), die Umgangspfleg-
schaft (Abs. 3 Satz 3) sowie die Einschränkung
oder den Ausschluss des Umgangsrechts – da-
runter insbesondere eine Umgangsbegleitung
(Abs. 4) – vor.

Anordnung zur Erfüllung der Wohlverhal-
tenspflicht (§ 1684 Abs. 3 Satz 2 BGB)

Das Familiengericht kann die Beteiligten durch
Anordnungen zur Erfüllung dieser Pflicht anhal-
ten. Ziel der Regelung ist es, dem Familien-
gericht bei Verletzung der Loyalitätspflicht einen
Sanktionsmechanismus unterhalb der Eingriffs-
schwelle des § 1666 BGB zur Verfügung zu
stellen (BT-Drs. 13/4899, 105; dazu Schumann,
2018, B 74). Umstritten ist der mögliche Inhalt
solcher Anordnungen. So sehen viele Gerichte
darin keine Befugnis, Eltern zu verpflichten, eine
Beratungsstelle zwecks Anbahnung des Um-
gangs oder des Abbaus der eigenen Boykotthal-
tung oder zur Verringerung des elterlichen
Konfliktniveaus aufzusuchen. So besteht nach
Auffassung des OLG Hamm für eine Anord-
nung, an der Maßnahme „Kind im Blick“
teilzunehmen, keine gesetzliche Grundlage,
„wenngleich die Maßnahme sinnvoll und dem
Kindeswohl förderlich erscheint“. „Nach all-
gemeiner Meinung“ gestatte § 1684 BGB aber
nicht, eine Familientherapie anzuordnen oder
die Eltern zu psychologisch-pädagogischer Bera-
tung zu verpflichten (OLG Hamm, Beschluss
vom 19.3.2012 – II-8 UF 43/12 = BeckRS
2012, 10098). Demgegenüber vertritt das KG
Berlin die Ansicht, dass den Eltern auf der
Grundlage von § 1684 Abs. 2 und Abs. 3
Satz 2 BGB, wonach das Gericht Anordnungen
zur Erfüllung der Wohlverhaltenspflicht der El-
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tern treffen kann, eine Auflage zur Wahrneh-
mung von Beratungsgesprächen erteilt werden
könne. Wegen der Stärke des elterlichen Kon-
flikts böte sich zumindest anfangs eine Beratung
durch zwei Berater an, damit gemeinsame Ge-
spräche der Eltern zunächst vorbereitet werden
können. Das KG stellte den Eltern frei, alternativ
das vom Jugendamt vorgeschlagene Hilfeange-
bot „Kinder aus der Klemme“ anzunehmen,
das speziell für hochkonflikthafte Familien ent-
wickelt wurde, für das sich beide Eltern im Ter-
min aber noch nicht recht erwärmen konnten
oder eine Familientherapie mit zwei Therapeu-
ten durchzuführen, die aus Sicht des Senats
ebenfalls geeignet ist, aber mangels rechtlicher
Grundlage nicht gerichtlich angeordnet werden
kann (KG, Beschluss vom 30.4.2018 – 19 UF
71/17, BeckRS 2018, 20660 unter Verweis auf
BVerfG 1.12.2010 – 1 BvR 1572/10). Für den
erheblichen Eingriff einer gerichtlich angeord-
neten Psychotherapie zur Verbesserung der Er-
ziehungsfähigkeit fehle nämlich – so das BVerfG
– eine solcherart klare und unmissverständliche
gesetzliche Grundlage. Die – hier allein in Be-
tracht kommende – Vorschrift des § 1666
Abs. 1 und 3 BGB genüge diesen Anforderungen
insoweit nicht (BVerfG vom 01.12.2010 – 1 BvR
1572/10). Hier besteht also dringender Hand-
lungsbedarf für den Gesetzgeber, die Rechts-
grundlagen für eine Anordnung nach § 1684
Abs. 3 Satz 2 BGB entsprechend nachzubessern
und die Brücke zu Beratungsangeboten und wei-
teren Formen der Hilfen nach dem SGB VIII zu
schlagen, um auch den Handlungsspielraum der
Familiengerichte zweifelsfrei zu bestätigen.

Allerdings hat das Familiengericht bereits im
Vorfeld einer Entscheidung nach § 1684 Abs. 3
Satz 2 BGB die Pflicht, „in jeder Lage des Ver-
fahrens auf das Einvernehmen der Beteilig-
ten hin(zu)wirken, wenn dies dem Kindes-
wohl nicht widerspricht“. Es kann anordnen,
dass die Eltern einzeln oder gemeinsam in ei-
nem kostenfreien Informationsgespräch über
Mediation oder über eine sonstige Möglichkeit
der außergerichtlichen Konfliktbeilegung bei ei-
ner vom Gericht benannten Person oder Stelle
teilnehmen und eine Bestätigung hierüber vor-
legen. Es kann ferner anordnen, dass die Eltern
an einer Beratung durch die Beratungsstellen
und Dienste der Träger der Jugendhilfe teilneh-
men (§ 156 FamFG). Damit öffnet bereits ein
familiengerichtliches Verfahren nach § 1684
Abs. 3 Satz 2 BGB die Brücke zur Inanspruch-
nahme von Beratungsleistungen nach dem SGB
VIII, die ihrerseits die Chance für weitergehen-
de Schritte für eine wirksame Bearbeitung der
Familienbeziehungsstörung bieten. Allerdings
ist dabei – wie bereits oben unter Stufe 2 aus-
geführt – zu berücksichtigen, dass eine solche
Anordnung nicht mit Zwangsmitteln durchsetz-
bar ist und die Wirkung einer solchen Anord-
nung auch dann ausbleibt, wenn eine Eltern-
person zwar physisch anwesend ist, sich aber
nicht auf die Beratung einlassen kann oder will.

Umgangspflegschaft
(§ 1684 Abs. 3 Satz 3 BGB)

Wird die Wohlverhaltenspflicht dauerhaft
oder wiederholt erheblich verletzt, so kann
das Familiengericht auch eine Pflegschaft für
die Durchführung des Umgangs anordnen
(Umgangspflegschaft; s. dazu auch die Aus-
führungen unter 5.). Voraussetzung ist ledig-
lich eine wiederholte erhebliche oder dauer-
hafte Verletzung der Wohlverhaltenspflicht.
Damit hat der Gesetzgeber nicht die hohe
Eingriffsschwelle der Kindeswohlgefährdung
vorgesehen (BT-Drs. 16/6308, S. 345; kri-
tisch dazu Schumann, 2018, B 75); es bedarf
daneben keines Eingriffs in das Sorgerecht.
Ausreichend ist allein die Erschwerung des
Umgangs, es bedarf auch keiner Prognose
einer Kindeswohlgefährdung bei Fortdauer
des Verhaltens der Eltern. Dabei kann das
bisherige Verhalten des betreuenden Eltern-
teils ausreichend sein, um nachhaltige oder
erhebliche Verstöße gegen die Wohlverhal-
tenspflicht festzustellen (Münchener Kom-
mentar zum BGB Familienrecht/Hennemann,
§ 1684 Rn. 76).

Gegenstand der Umgangspflegschaft ist die
„Durchführung des Umgangs“, sie hat da-
mit vor allem eine kompensatorische Funk-
tion und zielt nicht auf die Bearbeitung der
Probleme, die der Verletzung der Wohl-
verhaltenspflicht zugrunde lagen. Allerdings
können je nach Auftrag des Gerichts auch
Gespräche mit den Eltern von dem/der Um-
gangspfleger*in zu führen sein, die zur Kon-
fliktreduzierung beitragen können. Für die
Bearbeitung der Probleme kommen die oben
beschriebenen Leistungen der Beratung und
Unterstützung nach § 18 Abs. 3 SGB VIII in
Betracht, die aber nicht Bestandteil der Um-
gangspflegschaft sind. Gleichzeitig ist die
Anordnung der Umgangspflegschaft von
vornherein zeitlich zu befristen (1684 Abs. 3
Satz 5 BGB). Damit erwartet der Gesetz-
geber, dass es den Eltern nach einiger Zeit
gelingt, die Durchführung des Umgangs
selbst zu regeln, was aber ohne begleitende
Hilfe regelmäßig nicht der Fall ist. Gegebe-
nenfalls kann das Gericht die Anordnung der
Umgangspflegschaft wiederholen.

An dieser Stelle besteht ebenfalls eine Ge-
setzeslücke. Dem Familiengericht müsste –
wie bereits bei Anordnungen nach § 1684
Abs. 3 Satz 2 – die Befugnis erteilt werden,
für die Dauer der Umgangspflegschaft die
Inanspruchnahme von Beratung und Unter-
stützung nach § 18 Abs. 3 SGB VIII anzu-
ordnen. Nach dem gegenwärtigen Konzept
kann man daher die Umgangspflegschaft –
wie oben beschrieben – im Kontext der El-
tern-Kind-Entfremdung als verpasste Chance
ansehen.

Umgangsbegleitung
(§ 1684 Abs. 4 Satz 3 BGB)

Begleiteter Umgang kommt auch in Betracht,
wenn der umgangsberechtigte Elternteil die
Erziehung des anderen Elternteils massiv un-
terwandert und das Kind permanent in einen
heftigen Loyalitätskonflikt stürzt (OLG Saar-
brücken, FamRZ 2015, 344). Im Einzelfall
wird der begleitete Umgang mit einer Media-
tion, Beratung und ggf. Therapie gekoppelt
und damit als Verbundleistung in ein ganz-
heitliches Hilfekonzept integriert (BMFSFJ,
2008, S. 32). Ein solches Verfahren setzt aber
wiederum die Bereitschaft zumindest der um-
gangsberechtigten Elternperson zur Mitwirkung
voraus. Voraussetzung für die Anordnung einer
Umgangsbegleitung ist die Anwesenheit eines
„mitwirkungsbereiten Dritten“, was im Falle
des Jugendamts dessen Mitwirkungsbereit-
schaft voraussetzt. Die „geteilte Aufgaben-
zuweisung“ hat in den vergangenen Jahren zu
großen Konflikten zwischen Familiengerichten
und Jugendämtern in den Fällen geführt, in de-
nen das Jugendamt – zum Teil wegen man-
gelnder Kapazitäten oder auch wegen abwei-
chender fachlicher Beurteilung der Geeignetheit
des Falles für eine Umgangsbegleitung – ge-
genüber dem Familiengericht seine Mitwir-
kungsbereitschaft verweigert. Wie das Famili-
engericht bei Verweigerung des Jugendamtes
weiter verfahren muss, ist umstritten (dazu
Dürbeck, in: Wiesner/Wapler, 2022, SGB VIII,
§ 18 Rn. 33).

Obhutswechsel

Als Ultima Ratio ist schließlich bei einer
schweren Entfremdung ein Obhutswechsel in
Betracht zu ziehen (dazu oben unter 5.). Er-
strebenswert wäre, dass es gelingt, beide El-
tern von einem solchen unvermeidbaren Ob-
hutswechsel zu überzeugen, was aber nur
selten der Fall sein dürfte. So kann im Ein-
zelfall bei einer schweren Entfremdung ein
gerichtlich verfügter Sorgerechtswechsel zur
entfremdeten Elternperson und die gleichzei-
tige Inanspruchnahme von behutsam beglei-
tenden Fachdiensten in Betracht kommen,
um den bei entfremdeten Kindern häufig vor-
liegenden Loyalitätskonflikt konstruktiv zu
vermindern (vgl. Rücker, 2019b). Dabei muss
aber das Kind als Rechtssubjekt und sein
Wohl und sein Wille im Blick bleiben. Es darf
nicht als Objekt für die Streitschlichtung der
beiden Elternpersonen instrumentalisiert wer-
den. Was macht es etwa mit einem Kind, das
bei gleichzeitiger Trennung von seiner ein-
zigen Bezugsperson hin zu einem Elternteil
umziehen muss, den es ablehnt, möglicher-
weise noch bei weiter Entfernung der Wohn-
orte, sodass das Kind gänzlich – gegen seinen
Willen – aus seinem sozialen Umfeld heraus-
gerissen wird und jeglichen Halt verliert?
Letztlich bleibt dem Kind dann nichts anderes
übrig, als sich seinem Schicksal zu ergeben.
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Dies wird aber nicht zwingend dazu führen,
dass es eine vertrauensvolle Beziehung zu sei-
nem neuen, ihm möglicherweise völlig frem-
den Obhutselternteil aufbauen wird. Gleich-
zeitig soll es den Kontakt zum vorherigen
Obhutselternteil aufrechterhalten (können)?
Hier sind zahlreiche Faktoren zu berücksichti-
gen, die in jedem Einzelfall ganz unterschied-
lich zu gewichten sind.

Rechtlich sind hier für das Familiengericht zwei
Wege möglich:

Die Übertragung der Alleinsorge bei
Getrenntleben der Eltern (§ 1671 BGB)

Sie setzt einen Antrag des Elternteils voraus.
Ihm ist stattzugeben, wenn zu erwarten ist,
dass die Aufhebung der gemeinsamen Sorge
und die Übertragung auf den antragstellenden
Elternteil dem Wohl des Kindes am besten
entspricht. Zu prüfen hat das Familiengericht
also die verschiedenen Sorgerechtsalternativen,
eine Kindeswohlgefährdung wird nicht voraus-
gesetzt. Dabei ist u.a. zu prüfen, ob es den El-
tern gelingt, in Zukunft zum Wohl des Kindes
zusammenzuwirken oder nicht. Verneint man
diese Frage, etwa wegen heilloser Zerstritten-
heit der Eltern, so ist weiter zu prüfen, ob
die Zuweisung der Alleinsorge für das Kind die
weniger belastende Alternative darstellt. In den
Fällen, in denen die gemeinsame Sorge – we-
gen mangelnder Kooperation der Eltern, etwa
wegen fortwährenden Streits – praktisch nicht
funktioniert, und dies zu kindeswohlwidrigen
Belastungen für das Kind führt, ist der Allein-
sorge eines Elternteils gegenüber der gemein-
samen Sorge der Vorzug zu geben. Die Allein-
sorge ist damit sozusagen das Mittel, von dem
Abhilfe von der Beeinträchtigung des Kindes-
wohls erwartet wird (BeckOK BGB/Veit,
§ 1671 Rn. 48.1). Dabei muss das Gericht im
Einzelfall klären, ob die Zuweisung der Allein-
sorge gerade zu dem anderen Elternteil dem
Wohl des Kindes am besten entspricht (§ 1671
Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BGB).

Bei diesem Sorgerechtsstreit soll das Famili-
engericht – wie beim Streit um das Um-
gangsrecht – in jeder Lage des Verfahrens
auf das Einvernehmen der Beteiligten hin-
wirken, wenn dies dem Kindeswohl nicht
widerspricht. Es kann anordnen, dass die El-
tern einzeln oder gemeinsam in einem kos-
tenfreien Informationsgespräch über Media-
tion oder über eine sonstige Möglichkeit der
außergerichtlichen Konfliktbeilegung bei ei-
ner vom Gericht benannten Person oder
Stelle teilnehmen und eine Bestätigung hie-
rüber vorlegen. Es kann ferner anordnen,
dass die Eltern an einer Beratung durch die
Beratungsstellen und Dienste der Träger der
Jugendhilfe teilnehmen (§ 156 FamFG). Da-
mit eröffnet auch dieses familiengerichtliche
Verfahren die Brücke zu Hilfen nach dem
SGB VIII.

Entzug der elterlichen Sorge wegen
Kindeswohlgefährdung

Schließlich bleibt noch der Entzug der elterli-
chen Sorge wegen einer Kindeswohlgefähr-
dung, zu deren Abwendung die betreffende
Elternperson nicht bereit oder nicht in der La-
ge ist (§ 1666 BGB).

Folge ist dann, dass die andere Elternperson die
Alleinsorge erhält (§ 1680 Abs. 3 BGB) und
damit den Aufenthalt des Kindes bestimmt. Al-
lein mit dem Sorgerechtswechsel dürfte jedoch
die Problematik nicht gelöst werden können,
sie wird vielmehr auf der Ebene des Umgangs-
rechts mit der bisher sorgeberechtigten ande-
ren Elternperson weiter andauern. Deshalb
dürfte in der Praxis der Entzug der elterlichen
Sorge wegen Kindeswohlgefährdung immer
mit einer Verpflichtung der weiterhin umgangs-
berechtigten Elternperson verbunden sein, Be-
ratung und Unterstützung zur Verbesserung
der Eltern-Kind-Beziehung anzunehmen – wie
oben beschrieben. Auch hier gilt aber, dass ei-
ne zwangsweise Durchsetzung von Beratung
nicht zulässig ist. Ein Teilsorgerechtsentzug,
insbesondere des Umgangsbestimmungsrechts
(§ 1632 Abs. 2 BGB), dürfte in diesem Kontext
keine geeignete Maßnahme sein.

In seinem Urteil vom 29.10.2019 hat der Eu-
ropäische Gerichtshof für Menschenrechte
eine Fremdplatzierung des Kindes, also die
(vorübergehende) Trennung des Kindes von
beiden Eltern, als eine vertretbare Maßnah-
me erachtet. Rechtlich setzt auch diese Vari-
ante entweder die Bereitschaft beider Eltern
oder aber eine familiengerichtliche Entschei-
dung auf der Grundlage von § 1666 BGB vo-
raus, da damit das Aufenthaltsbestimmungs-
recht der Eltern berührt wird. Zunächst
müsste sozialwissenschaftlich geklärt werden,
ob dieses Hilfesetting ggf. in welchen Kon-
texten sinnvoll erscheint. Zur Entscheidung
des Familiengerichts auf der Grundlage von
§ 1666 BGB müsste dann eine vom Vormund
oder Pfleger in Anspruch genommene Hilfe
zur Erziehung für das Kind in stationärer
Form nach Maßgabe der §§ 27, 33, 34 SGB
VIII hinzutreten. § 1696 Abs. 2 BGB ermög-
licht die Aufhebung der Maßnahme, wenn
eine Gefahr für das Wohl des Kindes nicht
mehr besteht oder die Erforderlichkeit der
Maßnahme entfallen ist. Wenn also zunächst
eine Kindeswohlgefährdung wegen Entfrem-
dung bejaht wird, die von den Eltern nicht
abgewendet wird und die Eltern sich dann in
Beratung begeben und ihren Konflikt in ei-
nem für das Kind vertretbaren Zeitraum bei-
legen, wäre die Maßnahme aufzuheben.

Erörterung der Kindeswohlgefährdung
(§ 157 FamFG)

Im Rahmen der FGG-Reform hat der Gesetz-
geber mit Wirkung vom 1.9.2009 die Erörte-
rung der Kindeswohlgefährdung als neue Auf-

gabe des Familiengerichts „in Verfahren nach
den §§ 1666 und 1666a BGB“ eingeführt
(§ 157 FamFG). Die Bewertung dieses Instru-
ments in der Praxis (Gerichte, Fachkräfte des
ASD, Verfahrensbeistände) ist unterschiedlich
und reicht von positiver Beurteilung bis hin zur
Skepsis und Ablehnung (dazu im Einzelnen
Berneiser, 2015). Dies hat auch Folgen für die
praktische Umsetzung und die unterschiedlichen
Erwartungen, wie die Erörterung zu handhaben
sei bis hin zu einer engen und frühzeitigen Ko-
operation zwischen Gericht und Jugendamt (da-
zu Münder, 2017, S. 346).

Gerade im Kontext der Eltern-Kind-Entfrem-
dung könnte dieses Instrument große Wirk-
samkeit entfalten, da die (frühe) Erörterung
(§ 157 Abs.1 BGB spricht von einer „möglichen
Kindeswohlgefährdung“ und das Verfahren ist
nach § 155 Abs. 1 FamFG vorrangig und be-
schleunigt zu behandeln) in die Lücke zwischen
der auf Freiwilligkeit beruhenden Inanspruch-
nahme einer Leistung nach dem SGB VIII und
einem richterlichen Sorgerechtseingriff stößt.
Offensichtlich bedarf es aber noch einer wei-
teren Sensibilisierung mancher Familiengerichte
für dieses Instrument, die die eigenständige Be-
deutung der Vorschrift als verfassungsrechtlich
gebotene Vorstufe zu einem Sorgerechtsein-
griff und als ein Verfahrensschritt im Vorfeld ei-
ner Entscheidung nach § 1666 BGB noch nicht
erkannt haben (Berneiser, S. 332, 334).

Entscheidend bleibt aber auch hier, welche
Zusagen die Sorgeberechtigten im Hinblick
auf die Abwendung bzw. Vermeidung einer
(möglichen) Kindeswohlgefährdung im Rah-
men dieser Erörterung machen und ob das
Familiengericht davon überzeugt ist, dass die-
se Zusagen auch umgesetzt werden (§ 166
Abs. 3 FamFG). Nur dann kann es – bei Vor-
liegen einer Kindeswohlgefährdung – von ei-
ner Maßnahme nach § 1666 BGB absehen.

7. Baustellen im familien-
gerichtlichen Verfahren

Vorrang- und Beschleunigungs-
gebot (§ 155 FamFG)

Zu den Strukturprinzipien des familiengericht-
lichen Verfahrens im Kindschaftssachen gehört
das Vorrang- und Beschleunigungsgebot. Die
Vorschrift soll im Interesse des Kindeswohls,
insbesondere unter Berücksichtigung des kind-
lichen Zeitempfindens, zur Vermeidung der
Gefahr einer faktischen Präjudizierung und zur
Verringerung von Unsicherheiten und Belas-
tungen, eine Verkürzung der Verfahrensdauer
in den Kindschaftssachen bewirken, die den
Aufenthalt des Kindes, das Umgangsrecht oder
die Herausgabe des Kindes betreffen sowie in
Verfahren wegen Kindeswohlgefährdung.

Gerade in Fällen der Eltern-Kind-Entfremdung
ist dies wegen der Entwicklungsdynamik von
besonderer Relevanz. Die Bedeutung des Be-
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schleunigungsgebots wird auch immer wieder
vom Europäischen Gerichtshof für Menschen-
rechte betont und die lange Verfahrensdauer
kritisiert. So hätten Gerichte in Moldawien ein-
einhalb Jahre gebraucht, um Sorgerechtsstreitig-
keiten zu entscheiden, obwohl sie die Gefahren
kennen mussten (EGMR Pisica ./. Moldavien
EGMR 23641/17 vom 29.10.2019).

Zwar hat der Gesetzgeber inzwischen die Be-
schleunigungsrüge und -beschwerde einge-
führt (§§ 155b, 155c FamFG). Sie hat aber
in der Praxis bislang nur wenig Bedeutung
erlangt. Die Beschleunigung des Verfahrens,
wie sie im Gesetz zur Erleichterung familien-
gerichtlicher Maßnahmen beabsichtigt war,
gelingt in der aktuellen Praxis nicht ausrei-
chend (Münder, 2017, 437). Ein zentrales
Thema ist dabei die Einholung eines Gutach-
tens als Maßnahme der richterlichen Amts-
ermittlungspflicht, deren Überprüfung im Be-
schleunigungsverfahren kaum zugänglich ist
(OLG Braunschweig vom 16.8.2021 – 1 WF
97/21). Sachverständigengutachten führen re-
gelmäßig zu längerer Verfahrensdauer. Inso-
weit bedarf es hinsichtlich der Frage, ob ein
Gutachten eingeholt werden soll, immer auch
der Abwägung zwischen dem zu erwartenden
Erkenntnisgewinn einerseits und der mit der
Einholung verbundenen Verfahrensverzöge-
rung andererseits. Im Januar 2019 hat ein Va-
ter im Namen seiner Tochter eine Individual-
beschwerde zur UN-Kinderrechtskonvention
beim Ausschuss für die Rechte des Kindes der
Vereinten Nationen eingereicht. Es geht um
psychische Gewalt durch Eltern-Kind-Entfrem-
dung, um jahrelange Verfahrensverschleppung
und wirkungslose Maßnahmen. Das Kind er-
hielt aufgrund der Blockade nicht einmal Zu-
gang zu seinem Verfahrensbeistand. Mitglie-
der des Ausschusses sehen in dem am AG
Emmendingen geführten Verfahren einen Ver-
stoß gegen die UN-Kinderrechtskonvention
(Vereinte Nationen CRC/C/87/D/75/2019).
Es ist die erste Entscheidung dieser Art im Aus-
schuss zu einem deutschen Fall.

Angesprochen sind damit strukturelle Fragen
bei den Gerichten, insbesondere die personelle
Ausstattung der Gerichte, die fachliche Qualifi-
kation der Richter*innen sowie die Kompetenz
und die zeitliche Verfügbarkeit von Gutachtern.

Bedeutung des Kindeswillens/
persönliche Anhörung des Kindes
(§ 159 FamFG)

In Fallkonstellationen der Eltern-Kind-Entfrem-
dung ist die ablehnende Haltung des Kindes
gegenüber einem der beiden Eltern häufig
nicht auf eine autonome Entwicklung zurück-
zuführen. Vielmehr wollen sich Kinder mit der
Äußerung der Ablehnung des Kontakts dem
zermürbenden Loyalitätskonflikt entziehen, in
den sie das unverhohlen feindselige Verhalten
der Eltern ggf. in Kombination mit der über-

steigert angstbetonten Haltung der überwie-
gend betreuenden Elternperson getrieben hat,
indem sie sich mit der Haltung dieser Eltern-
person solidarisieren. Daher ist im Einzelfall zu
entscheiden, wie weit der Kindeswille dem Kin-
deswohl entspricht und daraus eine Strategie
abzuleiten, wie mit fachlicher Unterstützung
der Umgang zur entfremdeten Elternperson
wieder geöffnet werden kann (OLG Branden-
burg vom 15.2.2016 – 10 UF 213/14; vgl.
Balloff, 2022, Kap. I 8).

So legt auch der Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte in seiner Rechtsprechung be-
sonderen Wert auf das Kindeswohl. In seinen
allgemeinen Erwägungen in seinem Urteil
23641/17 vom 29.10.2019 führt er aus, dass
auch der Wille des Kindes stets angemessen
zu berücksichtigen sei. Die geäußerte Ansicht
des Kindes sei aber nicht das einzige maß-
gebende Kriterium. Das Kindeswohl wie auch
andere Interessen müssten dennoch ermittelt
und berücksichtigt werden und könnten unter
Umständen dem Kindeswillen vorgehen.

Im Rahmen des Gesetzes zur Bekämpfung
sexualisierter Gewalt gegen Kinder vom
16.6.2021 ist § 159 FamFG dahin abgeändert
worden, dass es in Verfahren des Kinderschut-
zes (§§ 1666, 1666a BGB) notwendig ist, das
Kind persönlich anzuhören. Hiervon darf nur
abgesehen werden, wenn ein schwerwiegen-
der Grund vorliegt. Das Gericht hat sich in die-
sen Verfahren aber stets einen persönlichen
Eindruck vom Kind zu verschaffen, d.h. auch
dann, wenn eine persönliche Anhörung in
Form eines Gespräches angesichts des Alters
bzw. der Verstandesreife des Kindes nicht
möglich ist. Die Differenzierung zwischen Kin-
dern unter 14 Jahren und älteren Kindern ist
damit ersatzlos gestrichen worden.

8. Fazit

Wie wir in diesem Beitrag gezeigt haben, han-
delt es sich bei dem Phänomen der Eltern-
Kind-Entfremdung um einen noch weitgehend
zu wenig berücksichtigten Teil kindlicher Le-
bensrealität, der ein erhebliches Gefährdungs-
potenzial für die kindliche (und jugendliche)
Entwicklung darstellt. Dabei zeigt eine genaue
Analyse sowohl der familiendynamischen, kon-
fliktdynamischen als auch der psychopatholo-
gischen Aspekte, wie unabdingbar es ist, dass
verantwortliche Akteur*innen in allen Berei-
chen – Familiengericht wie auch Jugendamt
und Begleit- und Beratungssettings – besser
und spezifischer auf dieses Phänomen geschult
werden. Die Dynamiken und Risiken müssen
diagnostisch präzise differenziert werden, bei
gleichzeitiger Herausforderung schnellen und
souveränen Handelns stets mit Blick auf das
Kindeswohl.

Insofern bleibt abschließend darauf zu ver-
weisen, dass die aktuellen Rahmenbedingun-
gen im Zusammenspiel von Jugendhilfe und

Familiengericht durchaus ein größeres Hand-
lungsspektrum darbieten, als es aktuell in der
Praxis flächendeckend genutzt wird. Gleich-
zeitig haben wir auch auf Baustellen, recht-
liche Grauzonen und Lücken im geltenden
Recht sowie auf die Notwendigkeit eines ge-
sellschaftlichen Umdenkens bezüglich Famili-
en nach Trennung der Eltern verwiesen.

Deutlich wird an allen Stellen: Eltern-Kind-
Entfremdung ist ein deutliches sozial-emotio-
nales Entwicklungsrisiko und kann im Falle
von Instrumentalisierung auch als eine Form
von Kindesmisshandlung zu sehen sein. Sie
darf – wie in der aktuellen Praxis leider häufig
vorzufinden – nicht länger ignoriert werden
oder durch Abwarten oder gar durch Dauer-
Verfahrensschleifen ihre schädigende Wir-
kung auf einen nicht unerheblichen Teil der
in Deutschland aufwachsenden Kinder und
Jugendlichen nicht entfalten dürfen. Fachlich
schnelles, aufeinander abgestimmtes, wis-
sens- und evidenzbasiertes und konsequentes
Handeln aller beteiligten Systeme ist dringend
notwendig zum Schutze der betroffenen Kin-
der, Jugendlichen und Familien.

Der Europäische Gerichtshof für Menschen-
rechte hat sich in den letzten Jahren mit
mehreren Beschwerden befasst, mit denen ei-
ne Verletzung von Art. 8 der Europäischen
Konvention für Menschenrechte im Zusam-
menhang mit dem Verhalten nationaler Be-
hörden und Gerichte bei Streitigkeiten zum
Umgangs- und Sorgerecht gerügt worden ist.
Dabei hat er auch anerkannt, dass es „alie-
nierte Kinder“ und Elternpersonen, welche
die Kinder negativ gegen den andern Eltern-
teil beeinflussen (alienierendes Verhalten),
gibt. Damit hat er implizit die Existenz von
„parental alienation“, nicht aber ein Syndrom
mit Krankheitswert, anerkannt (Sünderhauf/
Widrig, S. 491, 501).

Für die Rechtsanwender*innen in Deutschland
bedeutet dies, die einschlägige Rechtsprechung
des Gerichtshofs zur Kenntnis zu nehmen, in-
nerstaatliches Recht im Einklang mit den Vor-
gaben der Konvention auszulegen und ggf.
nachvollziehbar zu begründen, warum – na-
mentlich legitimiert durch kollidierendes Verfas-
sungsrecht – diesen Vorgaben ausnahmsweise
nicht gefolgt wird. Diese Aufgabe kann nur er-
füllt werden, wenn diejenigen Urteile des Ge-
richtshofs bekannt sind, die für die deutsche
Rechtsordnung von Bedeutung sind (vgl.
BVerfGE 111, 307, 324 – Görgülü; Sauer, S. 4).

Diese Aufgabe wird aber von den deutschen
Rechtsanwender*innen offensichtlich nicht
erfüllt, wie sich immer wieder in Verfahren
vor deutschen Familiengerichten zeigt (dazu
zuletzt BGH vom 6.5.2021 – III ZR 72/20).
Ein zentraler Aspekt ist dabei die Umsetzung
des Beschleunigungsgebots und in diesem
Kontext die personelle Ausstattung der Ge-
richte, die fachliche Qualifikation der Rich-
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ter*innen sowie die Kompetenz und die zeit-
liche Verfügbarkeit von Gutachter*innen. Die
Erhaltung bzw. Verbesserung der Handlungs-
fähigkeit der Justiz ist primär eine Aufgabe
der Länder. Ihre Untätigkeit im Hinblick auf
eine entsprechende Ausstattung der Famili-
engerichte zur Erfüllung ihres Auftrags zur
Gewährleistung der Grundrechte von Kindern
und Eltern ist daher als Verstoß gegen die
Vorgaben von Art. 8 EMRK zu werten.

Gefragt ist aber auch der Gesetzgeber: Wie
oben unter 6. zu den Aufgaben des Familien-
gerichts im Rahmen von Verfahren nach
§ 1684 BGB einerseits und den Aufgaben des
Jugendamts nach § 18 Abs. 3 SGB VIII ande-
rerseits ausgeführt, enthält das deutsche Recht
im Hinblick auf den Inhalt familiengerichtlicher
Anordnungen nach § 1684 Abs. 3 BGB erhebli-
che Lücken. Hier besteht dringender Hand-
lungsbedarf für den Gesetzgeber, die Rechts-
grundlagen für eine Anordnung nach § 1684
Abs. 3 Satz 2 BGB entsprechend nachzubes-
sern und die Brücke zu Beratungsangeboten
und weiteren Formen der Hilfen nach dem SGB
VIII zu schlagen, um auch den Handlungsspiel-
raum der Familiengerichte zu erweitern.

Die Untätigkeit des Gesetzgebers ist als Verstoß
gegen die Vorgaben von Art. 8 EMRK zu wer-
ten, der nicht nur eine Umsetzung des Be-
schleunigungsgebots und kindeswohlverträgli-
che Verfahren zum Vollzug familiengerichtlicher
Entscheidungen verlangt, sondern auch den
Einsatz von Beratung, Coaching und Therapie
im Kontext familiengerichtlicher Verfahren zur
Bearbeitung des Konflikts auf der Ebene der
beiden Elternpersonen. Die Untätigkeit des Ge-
setzgebers ist darüber hinaus auch als Verstoß
gegen Art. 9 Abs. 3 i.V.m. Art. 3 UN-KRK zu
betrachten.

Bundestag, Bundesregierung und Länder sind
daher als Initiatoren für ein Gesetzgebungsver-
fahren (Art. 76 Abs. 1 GG) gefordert, sich die-
ses Themas anzunehmen und den menschen-
rechtswidrigen Zustand des deutschen Rechts
an dieser Stelle unverzüglich zu beseitigen. Mit
jeder zeitlichen Verzögerung nimmt die Zahl
der Kinder zu, deren psychisches Wohlbefin-
den beeinträchtigt wird und deren Grundrech-
te auf Leben und körperliche Unversehrtheit
(Art. 2 Abs. 2 GG), auf freie Entfaltung der
Persönlichkeit (Art. 2 Abs. 1 GG) und der
Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG) sowie auf
Schutz vor Gefahren für ihr Wohl (Art. 2 i.V.
mit Art. 6 Abs. 2 GG) verletzt werden.
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